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N A C H R U F 

 
 
Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von unserem Kollegen 
 

Herrn Heinz Höllmüller 
 

Er trat im Juli 2023 in den Dienst des Landkreises Rosenheim ein und war als Hausverwalter für Asylunterkünfte tätig. 
 
Durch seine freundliche und hilfsbereite Art und sein großes Engagement hat er im Kollegenkreis bleibende Wertschätzung 
erworben. Wir haben ihn als immer verlässlichen, angenehmen und hilfsbereiten Menschen erlebt. Er hinterlässt eine 
schmerzliche Lücke. Wir werden ihn nicht vergessen und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.  
 
Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl. 
 
 
Für den Landkreis Rosenheim   Für den Personalrat 
 
 
 
Otto Lederer   Luise Bauer 
Landrat   Personalratsvorsitzende 
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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 
 
 
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025; 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 
für den Wahlkreis 221 Rosenheim 
 
 
Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 435) als Termin für die Wahl zum 21. 
Deutschen Bundestag den 23. Februar 2025 festgesetzt. 
 
Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. 
 
 
1. Rechtsgrundlagen 
 
Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften maßgeblich: 
 
 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt 

durch die Verordnung über die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
vom 27. Dezember 2024 (BGBl 2024 I Nr. 436) geändert worden ist.  
 

 Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), die zuletzt 
durch die Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
283) geändert worden ist 

 
 
2. Wahlvorschlagsrecht 

 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und von Wahlberechtigten nach Maßgabe des § 20 BWG eingereicht werden (§ 
18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 
 
3. Einreichungsfrist und -ort 

 
Die Kreiswahlvorschläge sind bei der Kreiswahlleiterin frühzeitig, jedoch 

 
spätestens am 20.Januar 2025 bis 18:00 Uhr, 

 
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  
 
Die Anschriften der Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 221 Rosenheim lauten wie folgt: 
 

Briefanschrift 
 
Die Kreiswahlleiterin 
Landratsamt Rosenheim 
Postfach 10 04 65 
83004 Rosenheim 

Haus- und Paketanschrift 
 
Die Kreiswahlleiterin 
Landratsamt Rosenheim 
Wittelsbacherstr. 53 
83022 Rosenheim 

 
 
Hinweis: 
Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sind 
und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen (§ 54 Abs. 2 BWG). Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax 
nicht gewahrt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/index.html
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4. Beteiligungsanzeige 
 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie  

spätestens am 07.01.2025 bis 18:00 Uhr 
 

der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Partei-
eigenschaft festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von 
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden1 oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Partei-
organisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie 
ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nach-
weise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
Die Feststellung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als 
Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane verbindlich (§ 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 BWG). 
 
Die Anschriften der Bundeswahlleiterin lauten wie folgt: 
 

Briefanschrift 
 
Die Bundeswahlleiterin 
Statistisches Bundesamt 
65180 Wiesbaden 

Haus- und Paketanschrift 
 
Die Bundeswahlleiterin 
Statistisches Bundesamt 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden 

 
Weitere Informationen finden sich im Internetangebot der Bundeswahlleiterin: https://www.bundeswahlleiterin.de/  
 
 
5. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
Die Aufstellung von Bewerbern darf seit 27.Juni 2024 erfolgen. Die Wahl von Vertretern für Vertreterversammlungen ist 
bereits seit 27. März 2024 möglich. 
 
Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Sie müssen den Familiennamen, 
die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers 
sowie den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort enthalten. Sie sollen ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 20 Abs. 4 BWG, § 34 Abs. 1 BWO). 
 
5.1. Unterzeichnende 
 
 Kreiswahlvorschläge von Parteien 
 

Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Par-
tei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. 
 
Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so sind die Kreiswahlvor-
schläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, in gleicher 
Weise zu unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn dieser innerhalb der Einrei-
chungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 BWG, § 34 Abs. 2 BWO). 
 
Hinweis: Kreiswahlvorschläge von Parteien können nur dann zugelassen werden, wenn für die Partei in Bayern eine 
Landesliste zugelassen wird. 

  

 
1 Die Personenbezeichnungen in diesem Dokument entstammen den entsprechenden Rechtsgrundlagen und betreffen Personen jeder 
Geschlechtsausprägung. 

https://www.bundeswahlleiterin.de/
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 Andere Kreiswahlvorschläge 
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreis-
wahlvorschlag selbst zu leisten. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO gilt entsprechend (§ 34 Abs. 3 BWO). Siehe hierzu 
Ausführungen unter Punkt 5.2. 

 
 
5.2. Unterstützungsunterschriften 
 
Für die in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien (siehe hierzu oben Nr. 4) sind außerdem von 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG). 

 
Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 Abs. 3 BWG). 
 
Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 
Satz 4 BWG). 
 
Die Unterschriften müssen persönlich und handschriftlich geleistet werden. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss 
im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 
3 Halbsatz 2 BWG). Auf einem Formblatt kann jeweils nur eine Unterstützungsunterschrift geleistet werden. 
 
Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert. Sie kön-
nen auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt werden. Bei der Anforderung der Formblätter ist der 
Kreiswahlleiterin Folgendes mitzuteilen bzw. vorzulegen: 
 
 Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers sind anzugeben. Wird bei 

der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbar-
keitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, 
der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 
Sätze 2 bis 4 BWO). 

 
 Bei Parteien zusätzlich eine Bestätigung, dass die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen 

oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG erfolgt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 5 BWO). 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO) eine Bescheini-
gung der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom 
Träger des Wahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung 
des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 
BWO). 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unter-
zeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 
 
 
5.3. Bewerber 
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und 
hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustim-
mung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 
 
Als Bewerber kann nur benannt werden, wer am Wahltag 
 
 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, 

 
 das 18. Lebensjahr vollendet hat,  

 
 nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
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Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag zudem nur benannt werden, wer 
 
 nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei ist 
 
und 
 
 in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Ver-

treterversammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden 
ist. 

 
 
5.4. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 
Dem Kreiswahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO ist Folgendes beizufügen (§ 34 Abs. 5 BWO): 
 
 die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er seiner Aufstellung 

zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 
 
 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass der vorge-

schlagene Bewerber wählbar ist, 
 
 ggf. die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften sowie die Bescheinigungen des Wahlrechts nach dem Mu-

ster der Anlage 14 zur BWO (siehe hierzu oben Nr. 5.2). 
 
Den Kreiswahlvorschlägen von Parteien ist zudem beizufügen: 
 
 eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der 

Bewerber aufgestellt worden ist (nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO), im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 
4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, 
 

 die nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt, nach dem Muster der Anlage 18 zur 
BWO, 

 
 eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der Kreiswahlleiterin nach dem Muster 

der Anlage 15 zur BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für 
die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz. 3 BWG entsprechend. 

 
 
6. Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen 
persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 20. Januar 2025, 18:00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, 
wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags 
ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
Nach Aufforderung durch die Kreiswahlleiterin sind etwaige Mängel des Kreiswahlvorschlages durch die Vertrauensperson 
rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel von an sich gültigen Wahlvorschlägen 
behoben werden (§ 25 Abs. 2 BWG). Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Mängel-
beseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 
 
 
7. Formblätter 
 
Nach Aufstellung des Kreiswahlvorschlags können Formblätter für Unterstützungsunterschriften (Anlage 14 zur BWO) bei 
der Kreiswahlleiterin angefordert werden (siehe oben Nr. 5.2). 
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Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht eine Webanwendung zur Verfügung. 
Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Formblätter und hilft, Übertragungsfehler zu vermeiden. Die Einrichtung 
eines Zugangs kann bei der Kreiswahlleiterin angefordert werden ( kommunalaufsichtl@lra-rosenheim.de ). Alternativ kön-
nen dort die Formblätter zum Selbstausfüllen bezogen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 27.12.2024 
 
gez. 
 
Müller 
Kreiswahlleiterin 

 

  

mailto:kommunalaufsichtl@lra-rosenheim.de
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Vollzug der Baugesetze; 
Umbau, Erweiterung, Nutzungsänderungen und Sanierung im Objekt Kirchplatz 2 und 4 
Fl.Nrn. 66/10, 47/5 47/1, Gemarkung Eggstätt 
 
Antragsteller: Eckhard Juls, Muffatstraße 7, 80803 München 
Vorhaben: Umbau der Gastronomieflächen im EG mit Erweiterung der Freischankfläche auf der Süd-

seite sowie im Innenhof, 
Umbau und Erweiterung des Veranstaltungsraumes (<200 Personen) mit Nebenräumen 
im OG - Kirchplatz 2, 
Nutzungsänderung von Büronutzung zu 1 Wohnung im Gebäudeteil Kirchplatz 2 im OG, 
Nutzungsänderung von einer stationären Einrichtung zu insg. 1 Wohnung im Gebäudeteil 
Kirchplatz 2 im DG, 
Nutzungsänderung von einer stationären Einrichtung zu insg. 3 Wohnungen im Gebäu-
deteil Kirchplatz 4 im OG+DG und zu Ausstellungsfläche (Museum) im EG, 
Sanierung der Fassade inkl. Austausch der Fenster sowie energetische Sanierung des 
Daches (inkl. teilweise Erneuerung des Dachstuhls), 
Errichtung eines Carports für 6 Stellplätze auf Fl.-St. 66/10 

Bauort: Eggstätt, Kirchplatz 2, 4 Birner Leitn 
Lage: Gemarkung Eggstätt, Flurstücke 47/5, 47/1, 66/10 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.206, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 16.12.2024 
 
gez. 
 
Bauer  
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Vollzug der Baugesetze; 
Anbei einer Fluchttreppe an das best. Klinikgebäude 
im Zuge von Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung 
Fl.Nr. 47, Gemarkung Bad Feilnbach 
 
Antragsteller: Medical Park Bad Feilnbach Betriebs GmbH & Co. KG Blumenhof c/o Medical Park SE, 

Freiberger Platz 1, 83123 Amerang 
Vorhaben: Anbau einer Fluchttreppe an das best. Klinikgebäude im Zuge von Maßnahmen der brand-

schutztechnischen Ertüchtigung 
Bauort: Bad Feilnbach, Breitensteinstraße 10 
Lage: Gemarkung Bad Feilnbach, Flurstück 47 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 18.12.2024 
 
gez. 
 
Rosenwink 
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Vollzug der Baugesetze; 
Umbau eines Zweifamilienhauses mit Aufhebung des Dachstuhls und energetischer Ertüchtigung 
Fl.Nr. 455/9, Gemarkung Au bei Bad Aibling 
 
Antragsteller: Josef und Angelika Antretter, Nelkenweg 4, 83075 Au bei Bad Aibling 
Vorhaben: Umbau eines Zweifamilienhauses mit Aufhebung des Dachstuhls und energetischer Er-

tüchtigung 
Bauort: Bad Feilnbach, Nelkenweg 6 
Lage: Gemarkung Au bei Bad Aibling, Flurstück 455/9 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 05.12.2024 
 
gez. 
 
Rosenwink 
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Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung von Werkstätten und Lagerflächen in eine Asylunterkunft 
Fl.Nrn. 1098/3, Gemarkung Feldkirchen 

 
Antragsteller: Jonathan Lorenz Kienast, Kirchbichlerstr. 9, 83679 Sachsenkam 
 Josefine Kienast, Kirchbichlerstr. 9, 83679 Sachsenkam 
 Lars Paul Kienast, Kirchbichlerstr. 9, 83679 Sachsenkam 
 Loretta Marie Kienast, Kirchbichlerstr. 9, 83679 Sachsenkam 
 Pauline Elisabeth Kienast, Kirchbichlerstr. 9, 83679 Sachsenkam 
Vorhaben: Nutzungsänderung von Werkstätten und Lagerflächen in eine Asylunterkunft 
Bauort: Rott a. Inn, Am Eckfeld 10 
Lage: Gemarkung Feldkirchen, Flurstück 1098/3 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.218, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 18.12.2024 
 
gez. 
 
Zallinger 
Regierungsdirektor 
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GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN,  
GESUNDHEITLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ 

 
 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG), der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 und der Verord-
nung (EG) Nr. 853/2004; 
Allgemeinverfügung des Landkreises Rosenheim zur Gewährung von Ausnahmen von der Benennung gem. Art. 
44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. 
c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen. 
 
Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 vom 16. März 2023 mit besonderen Seuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 
2021/605 (Amtsblatt der Europäischen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes 
über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Rosenheim folgende: 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung 

bedürfen und die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und 
lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, ist eine Benen-
nung gem. Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen 
nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Benennung): 
 
a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen aus diesen Betrie-

ben werden ausschließlich innerhalb Deutschlands vermarktet, 
 

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Betrieben werden im Einklang mit Artikel 35 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands verarbeitet oder beseitigt und 
 

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung wurde dem Landratsamt Rosenheim durch den Betrieb 
in Textform angezeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt 
oder gelagert werden, die in einer Sperrzone II oder III gehalten wurden 
 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 

3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

Gründe: 
 
Das Landratsamt Rosenheim ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig gem. Art. 2 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 GVVG und Art. 3 Abs. 1 Nr.2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
 
 
zu Ziffer 1 
 
Rechtsgrundlage für die Gewährung von Ausnahmen von der Benennung ist Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/594. Demnach kann die zuständige Behörde beschließen, dass eine besondere Benennung für Betriebe, die 
frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von 
Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, unter bestimmten Voraussetzungen nicht er-
forderlich ist.  
Mit der Nutzung der Ausnahme steht es den Betrieben frei, jederzeit Fleisch von Schweinen, die in einer Sperrzone II oder 
III gehalten wurden, zu verarbeiten, zerlegen und zu lagern. Dies umfasst demnach auch Fleisch von Schweinen, das für 
den menschlichen Verzehr geeignet, aber nicht EU-weit handelbar ist.  
Bei Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung dürfen Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen aus diesen 
Betrieben nur innerhalb Deutschlands vermarktet werden. Dies gilt auch für Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen 
von Schweinen, die nicht aus einer Sperrzone II oder III stammen. 
Ein EU-weites Inverkehrbringen muss ausgeschlossen werden (siehe Art. 44 Abs. 2 lit. b) Durchführungsverordnung (EU) 
2023/594). Damit die rein nationale Vermarktung dieses Fleisches, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen gewährleistet 
werden kann, sieht das Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 lit. a) Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 grundsätzlich eine 
besondere Kennzeichnung als Ersatz der gem. Art. 5 Verordnung (EG) Nr. 853/2004 vorgesehenen Kennzeichnung vor. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gewährung der Ausnahme von der Benennung nur an Lebensmittelunternehmen 
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richtet, die nicht den Kennzeichnungsvorgaben der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 unterliegen, entfällt diese Vorgabe für 
Betriebe im Anwendungsbereich dieser Allgemeinverfügung. 
Mit der Anordnung in Ziffer 1 lit. a) dieser Allgemeinverfügung wird die grundsätzlich mögliche Vermarktung im grenznahen 
EU-Ausland unterbunden und somit sichergestellt, dass die unionsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich einer rein nationalen 
Vermarktung eingehalten werden.  
Weiterhin ist sicherzustellen, dass auch anfallende tierische Nebenprodukte aus Betrieben, die von der Ausnahme von der 
Benennung Gebrauch machen, nicht EU-weit in den Verkehr gebracht werden, sondern innerhalb Deutschlands verarbeitet 
oder beseitigt werden. Damit dies sichergestellt wird, sieht das Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 lit. c) Durchführungsverord-
nung (EU) 2023/594 ab dem Zeitpunkt der Anzeige der Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung ausnahmslos 
die Verarbeitung oder Beseitigung gem. Art. 35 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 vor. Die anfallenden tierischen 
Nebenprodukte von Schweinen können demnach in zugelassenen Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungsanlagen oder Mit-
verbrennungsanlagen nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a) – c) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verarbeitet oder 
beseitigt werden.  
Die Anordnung der verpflichtenden Anzeige der Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung in Ziffer 1 lit. c) dieser 
Allgemeinverfügung ergeht aufgrund Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG. Es ist erforderlich, dass ein Betrieb beim Landratsamt 
Rosenheim anzeigt, dass er von der Ausnahme von der Benennung Gebrauch machen möchte, bevor er Fleisch, Fleischer-
zeugnisse oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder lagert die in einer Sperrzone II oder III gehalten 
wurden. Diese Vorgabe ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Betrieb ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Aus-
nahme von der Benennung verpflichtet ist sicherzustellen, dass die Bedingungen unter Ziffer 1 lit. a) und b) dieser 
Allgemeinverfügung eingehalten werden und dies von der zuständigen Behörde überwacht werden können muss. Dies kann 
nur sichergestellt werden, wenn die zuständige Behörde Kenntnis darüber haben, welche Betriebe zu welchem Zeitpunkt 
die Ausnahme nutzen. 
 
 
zu Ziffer 2 
 
Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. Von der Möglichkeit der Fristverkürzung wurde 
Gebrauch gemacht um den Wirtschaftsbeteiligten ohne zeitliche Verzögerung zu ermöglichen, die Ausnahme von der Be-
nennung in Anspruch nehmen zu können.  
 
 
zu Ziffer 3 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes, da die Allgemeinverfügung von Amts wegen zur 
Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Zerlegung, Verarbeitung und Lagerung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Tier-
darmhüllen von Schweinen aus Sperrzonen II und III im öffentlichen Interesse ergeht. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 16.12.2024 
 
gez. 
 
Zwick 
Regierungsrätin 5650.02-0001-001-0002 
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BAUEN, PLANEN, GEWÄSSER, WOHNEN 
 
 
 
Wasserrecht; 
Gewässerverzeichnisse nach Art. 3 BayWG; 
Änderung der Verzeichnisse der Gewässer zweiter Ordnung und der Wildbäche zum 01.01.2025 
 

 
Bekanntmachung 

gemäß Nr. 5.3 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz  
vom 12. Februar 2016, Az. 52e-U4502-2010/3-103 

über die Verzeichnisse der Gewässer zweiter Ordnung und der Wildbäche 
 
 
Auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, werden in den Anlagen 2 (Wildbäche) und 3 (ausge-
baute Wildbachstrecken) folgende Änderungen vorgenommen: 
 
Anlage 2: 
In der Zeile mit der laufenden Nummer 45 wurde eine Ergänzung bei Bemerkung extern vor-genommen: "und Ausleitungs-
kanal westlich des Jenbaches zwischen Furt und Obersteinach". 
 

lfd. Nr.  Kenn-Nr.  Einzugsgebiet  Anfangspunkt  Endpunkt  Bemerkungen  
45  413044  Jenbach  Ursprung am 

Wendelstein, 
Gde. Fisch-
bachau, Lkr. 
Miesbach  

Einmündung 
des Aubaches, 
Gde. Bad Feil-
nbach, Lkr. Ro-
senheim  

Ausgenommen 
Bachlauf an der 
Rehaklinik und 
Ausleitungska-
nal westlich des 
Jenbach zwi-
schen Furt und 
Obersteinach  

 
Anlage 3: 
Die Ausbaustrecken mit den Strecken-IDs 1914, 1806 und 1841 wurden aus dem Verzeichnis gelöscht. Die vorhandenen 
Bauwerke dienen nicht dem Schutz von Siedlungen und wichtiger Infrastruktureinrichtungen zum Wohl der Allgemeinheit im 
Sinne des § 67 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Es handelt sich um einen künstlich angelegten Ausleitungs-
kanal aus dem Jenbach, der rein der Wasserkraftnutzung dient und keine wildbachtypischen Eigenschaften hat. 
 

Strecken 
- ID  

Kenn-Nr.  Einzugs-
gebiet  

Gewäs-
sername  

Ausbau-
länge in 
Meter  

Ostwert 
Anfang  

Nordwert 
Anfang  

Ostwerte 
Ende  

Nordwert 
Ende  

1914  413044  Jenbach  nicht be-
kannt  

17  726036  5294004  726049  5293992  

1806  413044  Jenbach  nicht be-
kannt  

209  725995  5293966  725975  5294145  

1841  413044  Jenbach  nicht be-
kannt  

150  725951  5294168  725850  5294274  

 
 
Auf dem Gebiet der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, wird in Anlage 3 (ausgebaute Wildbach-
strecken) folgende Änderung vorgenommen: 
 
Die Ausbaustrecken mit den Strecken-IDs 1894, 1921 und 1840 wurden gelöscht. Die Bau-werke dienen nicht dem Schutz 
von Siedlungen und wichtiger Infrastruktureinrichtungen zum Wohl der Allgemeinheit im Sinne des § 67 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG). Der Bachlauf wurde augenscheinlich ausschließlich zum Zweck der Wasserkraftnutzung 
ausgebaut. 
 

Strecken 
- ID  

Kenn-Nr.  Einzugs-
gebiet  

Gewäs-
sername  

Ausbau-
länge in 
Meter  

Ostwert 
Anfang  

Nordwert 
Anfang  

Ostwerte 
Ende  

Nordwert 
Ende  

1894  413043  Mangfall: 
Rechts-
seitige 
Zuflüsse  

nicht be-
kannt  

96  715144  5305777  715177  5305704  
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1921  413043  Mangfall: 
Rechts-
seitige 
Zuflüsse  

Mühlbach  542  715143  5305672  715467  5305616  

1840  413043  Mangfall: 
Rechts-
seitige 
Zuflüsse  

nicht be-
kannt  

12  715246  5305576  715246  5305564  

 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 20.12.2024 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat            (34-6400 W) 
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Vollzug des § 67 des Wasserverbandsgesetzes -WVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 1991 
(BGBl I S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl I S. 1578), in Verbindung mit Art. 4 des 
Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes -BayAGWVG- (BayRS 753-5-UG) 
hier: Bekanntmachung der geänderten Tarifsatzung als Teil der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes 

Westerham 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Der Wasserbeschaffungsverband Westerham hat in der Verbandsversammlung vom 08.11.2024 gem. § 58 WVG eine Än-
derung der Tarifsatzung beschlossen. Die Tarifsatzung ist ein Bestandteil der Verbandssatzung. 
Die neue Tarifsatzung wurde in der Fassung der Ausfertigung vom 08.11.2024 gem. §§ 58 Abs. 2 Satz 1 und 72 Abs. 1 Satz 
1 WVG in Verbindung mit Art. 2 BayAGWVG am 12.12.2024 durch das Landratsamt Rosenheim als örtlich und sachlich 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. 
 
Die neue Tarifsatzung wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 12.12.2024 
 
gez. 
 
Zallinger 
Regierungsdirektor         (EAPl 644) 
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WIRTSCHAFT, ARBEIT, GEWERBLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ, 
VERKEHR, ENERGIE 

 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr; 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die 
Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungstickets als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025 
 
Der Kreistag des Landkreises Rosenheim hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 die Fortführung der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets im Landkreis Rosenheim auch für das Kalenderjahr 2025 beschlossen und den Landrat gleichzeitig dazu 
ermächtigt, die hierfür notwendige Allgemeine Vorschrift zu erlassen.  
 
Die Allgemeine Vorschrift wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 20.12.2024 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat 
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Öffentlicher Personennahverkehr; 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die 
Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende  
zum 10. Dezember 2023 als Höchsttarif 
 
Der Kreistag des Landkreises Rosenheim hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 die Fortführung der Tarifanerkennung des 
365-Euro Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende im Landkreis Rosenheim auch für das Kalenderjahr 
2025 beschlossen und den Landrat gleichzeitig dazu ermächtigt, die hierfür notwendige Allgemeine Vorschrift zu erlassen.  
 
Die Allgemeine Vorschrift wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 20.12.2024 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat 
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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG); 
Antrag der Firma Bioenergie Moser GmbH & Co. KG, Aschhofen 2, 83620 Feldkirchen-Westerham 
auf Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung der bestehenden Biogasanlage  
auf dem Grundstück Fl.Nrn. 1827, 1828, 1828/1, Gemarkung Feldkirchen, Gemeinde Feldkirchen-Westerham 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung vom 27.12.2024, Az.: 35 WG-2024-70518 
 
Auf Antrag der Firma Bioenergie Moser GmbH & Co. KG, Aschhofen 2, 83620 Feldkirchen-Westerham hat das Landratsamt 
Rosenheim mit Bescheid vom 12.12.2024, Az. 35 WG-2024-70518 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur we-
sentlichen Änderung der bestehenden Biogasanlage am o.g. Standort erteilt. 
 
Das Landratsamt Rosenheim hat gemäß § 4 BImSchG als zuständige immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde 
die o.g. Genehmigung unter Auflagen und Bedingungen erteilt. Der verfügende Teil und die Rechtsbehelfsbelehrung dieses 
Genehmigungsbescheides werden hiermit gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG i. V. m. § 21 a der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) öf-
fentlich bekanntgemacht. 
 
 
I. Verfügender Teil des Genehmigungsbescheides 
 
Die Bioenergie Moser GmbH & Co. KG erhält nach Maßgabe der nachstehenden Nummern II. und III. die immissions-
rechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Anlage in Form der Erweiterung der Gasproduktion sowie 
Aufbereitung von Biogas und Gärresten auf dem Flurstück 1827, 1828 und 1828/1, Gemarkung Feldkirchen, Gemeinde 
Feldkirchen-Westerham. 
 
Der Genehmigungsbescheid wurde unter Nebenbestimmungen erteilt und ist mit nachfolgender Rechtsbehelfsbelehrung 
versehen. 
 
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
• Durch Art. 5 des Gesetzes über weitere Maßnahmen zur Verwaltungsreform in Bayern (Verwaltungsreformgesetz - 

VwReformG) vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 311) wurde das Widerspruchsverfahren im Immissionsschutzrecht abge-
schafft. 

 
• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig 

 
• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-

vorschuss zu entrichten. 
 
• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de bzw. orientieren Sie sich an der Anleitung auf der Home-
page zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach www.egvp.de). 

 
• Rechtsbehelfe gegen diesen Bescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht 

München, Bayerstraße 30, 80335 München, kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt wer-
den. 

 
 

http://www.egvp.de/
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III. BVT-Merkblatt 
 
Für die genehmigte Anlage sind die Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für die Abfallbehandlung (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen 
C(2018) 5070) maßgeblich. 
 
 
IV. Auslegung 

 
Der vollständige Genehmigungsbescheid einschließlich Auflagen und Begründung liegt für zwei Wochen von 
 

Samstag, 28.12.2024 bis einschließlich Freitag, 10.01.2025 
 
im Landratsamt Rosenheim, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Immissionsschutz, Zimmer Nr. 04.014, immissions-
schutz@lra-rosenheim.de zur Einsichtnahme während der jeweiligen Dienststunden aus. 
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Klagefrist von den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch beim Landratsamt Rosenheim, Wittelsbacherstr. 
55, 83022 Rosenheim, E-Mail: immissionsschutz@lra-rosenheim.de angefordert werden. 
 
Zusätzlich werden die genannten Unterlagen auf der Internetseite des Landratsamtes Rosenheim zugänglich gemacht 
(https://www.landkreis-rosenheim.de/). Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in Papierform zur Einsicht ausgelegten Unterla-
gen. 
 
Um vorherige Abstimmung eines Termins zur Einsicht in die Unterlagen wird gebeten (Tel.: 08031-392-3506). 
 
 
V. Zustellung 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gemäß § 10 Absatz 8 Satz 5 BImSchG auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 27.12.2025 
 
gez. 
 
Deichsel 
 

  

mailto:immissionsschutz@lra-rosenheim.de
mailto:immissionsschutz@lra-rosenheim.de
mailto:immissionsschutz@lra-rosenheim.de
https://www.landkreis-rosenheim.de/
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Feststellung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 4, 16 Abs. 1 des Bundes-Immisionsschutzgesetzes (BimSchG) 
auf Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Anlage zur Herstellung von Katalysatoren 
durch Herstellung von Zirkonium-/Kupfer-/Aluminiumoxidhaltigen Katalysatoren der  
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH auf der Flurnummer 3165, Gemarkung Bruckmühl, Gemeinde Bruckmühl 
 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Rosenheim vom 27.12.2024  
Az.: 35 WG-2024-70189 

 
Die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Michael Tesch beantragte am 
18.11.2024 beim Landratsamt Rosenheim als zuständige Genehmi-gungsbehörde die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung von Katalysatoren. Die Änderung umfasst die 
Herstellung von Zirkoni-um-/ Kupfer-/ Aluminiumoxidhaltigen Katalysatoren. 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in Verbindung mit Nr. 4.1.16 (Verfahrensart G) des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV). 
 
Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich-keitsprüfung (UVPG) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und 4.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG. 
 
Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach BImSchG eine allge-
meine Vorprüfung nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 5 UVPG vorzunehmen. 
 
Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei 
der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die 
Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. Die Bewertung im Rahmen 
einer überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-schei-
dung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass das geplante Ände-rungsvorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 
 
Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende Aspekte: 
 
Es besteht am Standort bereits eine Anlage, die nunmehr erweitert und ergänzt werden soll. Die bereits vorhandenen Abluft-
behandlungseinrichtungen werden weiterhin genutzt. 
 
Die angeforderten Sachverständigengutachten belegen, dass mit keinen schädlichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, 
wenn die geplante Anlage antragskonform errichtet und betrieben wird. 
 
In der Gesamtanlage wird ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen umgesetzt. Damit ist ein hohes Maß der Anlagen-
sicherheit gegeben. Die geplanten Änderungen sind durch das aktuelle Konzept bereits abgedeckt. 
 
Die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls sowie Auskünfte über das Vorhaben nach dem Umweltinfor-
mationsgesetz - UIG - können beim Landratsamt Rosenheim, Sachgebiet 35, Untere Immissionsschutzbehörde, 
Wittelsbacher Straße 53, 83022 Rosenheim, Telefon 08031/392-3503 nach vorheriger Terminvereinbarung während der 
üblichen Dienststunden ein-gesehen bzw. eingeholt werden. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 03.12.2024  
 
gez. 
 
Albrecht 
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FINANZWESEN 
 
 
 
Vollzug des KommzG und der GO; 
Haushalt 2024 des Schulverbandes Bad Endorf-Höslwang 
 

I. 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Bad Endorf-Höslwang hat in der Sitzung vom 26.11.2024 den Haus-
halt des Jahres 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Zur 
Erlangung der Rechtswirksamkeit wird die Haushaltssatzung nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
des 

Schulverbandes Bad Endorf-Höslwang 
für das 

Haushaltsjahr 2024 
 
 
Aufgrund der Art. 8 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Bad Endorf - Höslwang folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben auf je     173.050,00 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben auf je     26.400,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-

schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 
134.250,00 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-

schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf 
0 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 
3. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2023 von insgesamt 78 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. Für die Be-

messung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler im Verwaltungshaushalt 
1.721,15 € und im Vermögenshaushalt 0 €. 
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§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Höhe von 8.000,00 € werden festge-
setzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Schulverband Bad Endorf-Höslwang 
Bad Endorf, 09.12.2024 
 
gez. 
 
Alois Loferer 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung und der zur Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle 
des Schulverbandes (Bahnhofstraße 6 in 83093 Bad Endorf) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 17.12.2024 
 
gez.  
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
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Vollzug des KommZG und der GO; 
Haushalt 2024 des Mittelschulverbandes Markt Bad Endorf 
 

I. 
 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes Markt Bad Endorf hat in der Sitzung vom 25.11.2024 den Haus-
halt des Jahres 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Zur 
Erlangung der Rechtswirksamkeit wird die Haushaltssatzung nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
des  

Mittelschulverbandes Markt Bad Endorf 
für das 

Haushaltsjahr 2024 
 
 
Aufgrund der Art. 8 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Mittelschulverband Markt Bad Endorf folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben auf je     1.050.350,00 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben auf je     174.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-

schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 
855.300,-- € festgesetzt (Umlagesoll). 

 
2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-

schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf 
0,00 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 
3. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2023 von insgesamt 268 Schülern (ohne Gastschüler und zugewiesenen 

Schülern) besucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler 
im Verwaltungshaushalt 3.191,42 € und im Vermögenshaushalt 0,00 €. 

 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Höhe von 80.000,00 € werden festge-
setzt. 
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§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Mittelschulverband Markt Bad Endorf 
Bad Endorf, 09.12.2024 
 
gez. 
 
Alois Loferer 
Mittelschulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung und der zur Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle 
des Schulverbandes (Bahnhofstraße 6 in 83093 Bad Endorf) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 17.12.2024 
 
gez.  
 
Scheurl 
Regierungsrätin 
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SONSTIGES 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
Aufgebot für Sparurkunden gemäß § 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB. 
Nachstehende Sparurkunde wurden zu Verlust gemeldet und wird öffentlich aufgeboten: 
 
Sparurkunden Nr.:    3162755536 
ausgestellt auf:    Eileen Gerlinger 
Antragsteller des 
Aufgebotsverfahrens:    Eileen Gerlinger 
 
An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der Urkun-
den bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos erklärt wird. 
 
 
Wasserburg am Inn, den 20.12.2024 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
1. Die Sparurkunde Nr. 3165026265 wird für kraftlos erklärt. 
 
2. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
 
Wasserburg am Inn, den 20.12.2024 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 

 



      

Tarifsatzung des 

Wasserbeschaffungsverbandes Westerham 

      

 

WBV 
Vicstc'harn 

 

  

  

  

       

       

Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Westerham erlässt als Bestandteil 
seiner Verbandssatzung folgende Tarifsatzung. 

I. 	Beiträge 

Der Beitrag setzt sich zusammen aus: 

Grundgebühr zuzüglich Anschlussbeitrag aus umbautem Raum und der gesetzl. Mehrwertsteuer: 

Grundgebühr Einfamilienhaus und je Doppelhaushälfte je 	200,00 Euro 
Grundgebühr bei Dreispänner und mehr je 	 150,00 Euro 

bei Wohngebäuden (Neu- und Anbauten), landwirtschaftlich genutzte Bauten sowie Gewerbe- und 
Industriebauten je m3  umbauter Raum 	 2,00 Euro 

zusätzlich aller Kosten für die Hausanschlussleitung (z.B. Erdarbeiten, Installation, Rohre, 
Absperrschieber, Teerung) 

Wasserbezugsgebühren 

Die Wasserbezugsgebühr setzt sich zusammen aus der Grund- und Verbrauchsgebühr und der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss  (On)  

Grundgebühr 3/4-Zoll-Zähler 	 (ON 2,5 — DN 20) 
Grundgebühr 1-Zoll-Zähler 	 (ON 6 — DN 25) 
Grundgebühr 11/2-Zoll-Zähler 	 (ON 10— DN 40) 
Grundgebühr 2-Zoll-Zähler 	 (ON 15 — DN 50) 
Grundgebühr geflanschter elektronischer Zähler (0N50/0N80) 

Verbrauchsgebühr je rn3  Wasser 	1,40 Euro 

Die Gebühren fallen jährlich an.  

III. Bauwasser 

30,00 Euro 
50,00 Euro 
80,00 Euro 
300,00 Euro 
500,00 Euro 

Bauwasserpauschale Einfamilienhaus 
Bauwasserpauschale Doppelhaus 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

25,00 Euro 
37,50 Euro 

Die Gebühren fallen einmalig an. 

IV. Gartenwasser 

Gartenwasserpauschale 	 25,00 Euro 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

Die Gebühren fallen jährlich an. 

Ab Instandsetzung der Gartenwasseranschlüsse „Am Angerberg" und Zählereinbau wird der 
Wasserbezug nach dem tatsächlichen Verbrauch  It.  Tarifsatz (incl. Grundgebühren) abgerechnet. 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 27.12.2024 des Landkreises Rosenheim



genehmigt 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim  

- ' - 

IV. 	Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Rosenheim in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die bisherige Tarifsatzung vom 05.11.2021 außer Kraft. 

Westerham, den 8. November 2024 

Wasserbeschaffungsverband Westerham 

1. Vorstand 



1 

 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/20071) 

 des Landkreises Rosenheim  

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßi-

gungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025 

Hintergrund 

Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-

Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 

Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 

7. Oktober 2024 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) Maßstäbe zur ein-

heitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs 

abgestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf den Muster-Richtli-

nien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutsch-

landticket im Jahr 2024. 

Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung der Finanzmittel durch 

die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des Schienenpersonen-

nahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner 

ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den Ländern jeweils noch 

an die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat Bayern er-

folgte dies im Rahmen von Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben 

der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; An-

lage 3). Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten und durch die Verkehrsmini-

sterkonferenz bestätigten Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich und bun-

desweit einheitlich umzusetzen. 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des 

Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemei-

nen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeits-

gebiet zum 1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, 

erlässt der Landkreis Rosenheim eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vor-

schrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeits-

gebiet des Landkreises Rosenheim tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. 
Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes 
für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 

Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 27.12.2024 des Landkreises Rosenheim
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Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch ent-

stehenden finanziellen Nachteile. Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket be-

zogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Rosenheim im Kalenderjahr 2025 umge-

setzt. 

Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umsetzung der Einnahmenaufteilung zum 

Deutschlandticket ist in Nr. 2.2 und in Anlage 2 dieser allgemeinen Vorschrift verankert. Da 

die Ausgleichsermittlung grundsätzlich nach dem Soll-Ist-Vergleich erfolgt, ist die Einnahmen-

aufteilung wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit auch Regelungsinhalt dieser all-

gemeinen Vorschrift. Rahmenbedingungen für die Einnahmenaufteilung im Freistaat Bayern 

sind die bundesweiten Vorgaben der Verkehrsministerkonferenz beziehungsweise der von 

dieser bestimmten Gremien. 

Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket für Aus-

zubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). Beim 

Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für die Bezugsberechtigten vergünstigtes Deutsch-

landticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. Entsprechende 

Regelungen sind in dieser allgemeinen Vorschrift sowie in Anlage 1 enthalten und in den 

Richtlinien Bayern 2025 geregelt.  

Zu berücksichtigen ist, dass der allgemeine ÖPNV im Freistaat Bayern zu einem Teil über 

öffentliche Dienstleistungsaufträge gewährleistet wird. Diese öffentlichen Dienstleistungsauf-

träge enthalten jeweils unterschiedlich ausgestaltete gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in 

Form von Tarifvorgaben sowie Ausgleichsregelungen hierfür. Die allgemeine Vorschrift regelt 

daher einen grundsätzlichen Vorrang der öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Sie regelt eine 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Anerkennung des Deutschlandtickets nur insoweit, 

wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Verpflichtung ein-

schließlich Ausgleichsleistungen hierfür nicht enthält. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im 

Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen 

Nachweisführung hierfür erfolgt sodann auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstlei-

stungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen der allgemeinen Vorschrift. 

Hierfür sind bei Bedarf Anpassungen der zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauf-

träge in Form von Ergänzungsvereinbarungen zu treffen. 

Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereitstellung von Daten durch die Verkehrsunter-

nehmen stellt sicher, dass – entsprechend den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 

Einnahmenaufteilungsregelungen in den Verbünden und für sonstige Gemeinschaftstarife – 

durch die Verkehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfügung gestellt werden, die für die 

Zwecke der Ermittlung der Ausgleichsleistungen und des Ausschlusses einer Überkompensa-

tion gemäß den Regelungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich 

sind. Diese Daten werden ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet. 

Die für die Einbeziehung der vormaligen Ausgleichszahlungen auf der Grundlage von § 45a 

PBefG (Bestandssicherungsleistungen) zu ergänzenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 eingebettet. 

Es handelt sich insofern jedoch nur um eine Regelung für Leistungen, die aufgrund der Be-

standssicherung während einer Übergangsphase an die Verkehrsunternehmen ausbezahlt 

werden. Für neue Verkehre außerhalb der Bestandssicherung ist für die Zahlung von Aus-
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gleichsleistungen im Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen eine gesonderte Re-

gelung erforderlich. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat hierzu ebenfalls 

eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt. 

Allerdings ist zu beachten, dass die Regelungen zum Deutschlandticket derzeit den Ausgleich 

auf der Grundlage eines Schutzschirm-Mechanismus berechnen. Zum gegenwärtigen Kennt-

nisstand ist zu erwarten, dass dies nicht dauerhaft beibehalten wird, sondern künftig der in der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vorgesehene Ausgleichsmechanismus zur Anwendung kom-

men wird. Dies kann eine Überprüfung und ggf. Änderung der hier beschriebenen Regelungen 

erforderlich machen. Es ist daher gegenwärtig unklar, wie lange der hier beschriebene Aus-

gleich für die vormaligen Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG unverändert beibehalten 

werden kann oder ob ein gesonderter Ausgleich für die Bestandssicherung neu etabliert wer-

den muss. Siehe hierzu insgesamt Nr. 2.2.2.2 des „Leitfadens für die Finanzierung des allge-

meinen ÖPNV im Freistaat Bayern nach der Novellierung des ÖPNVG zum 1. Januar 2024“ 

vom 17.November 2023. 

 

Allgemeinverfügung 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförde-

rungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3, Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2025 

geltenden Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Rosenheim die nachfolgende allge-

meine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen 

öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Aus-

gleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von 

Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 

(dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbrin-

gen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) 

das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes 

(RegG) als Teil des Gemeinschaftstarif des Münchner VerkehrsVerbundes (MVV-Ta-

rif) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß 

den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im 

Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgä-

sten mit einem gültigen Deutschlandticket zu den in den MVV-Tarif integrierten bun-

desweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen 

Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fassung  (https://www.bauen.bay-

ern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) sowie der im MVV-Tarif festgeleg-

ten weiteren Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket (Anlage 4), ohne dass den 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschland-

tickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; bezüglich des Ver-

triebs gelten die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstlei-

stungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge (im Folgenden: 

öffentlicher Dienstleistungsauftrag) zwischen dem Verkehrsunternehmen und der je-

weils zuständigen Behörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit 

der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der 

Einnahmenaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein 

bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutsch-

landticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) ) teilzu-

nehmen. Die Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmenaufteilung nach dem Leipziger 

Modell im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend den Vorgaben in Anlage 2. Der Zeit-

punkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt durch eine Beschluss-

fassung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website der Verkehrsmini-

sterkonferenz (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/in-

dex.php) veröffentlicht. Entsprechend sind die hierfür jeweils erforderlichen Daten be-

reitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen 

und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn 

durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsaus-

gleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2025 

übersteigende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Be-

troffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende 

Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der Einnahmenaufteilung sind ent-

sprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn 

und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmi-

gungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entsprechenden 

Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie 

haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der einheitlichen Umsetzung 

des Deutschlandtickets mitzuwirken. Im Hinblick auf die Kontrolle des Deutschland-

tickets gelten vorrangig die Vorgaben des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags; die Umsetzung der bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmale ist technisch 

unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abge-

stimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung 

von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gülti-

gen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Ver-

kehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zu-

dem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt 

vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung 

mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in 

Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das 

gesamte Gebiet, für das der Landkreis Rosenheim, unter Berücksichtigung von be-

stehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zu-

ständigen Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 

Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV inne-

hat. 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Um-

setzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personen-

verkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemein-

wirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstlei-

stungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz 

vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf 

die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstlei-

stungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets 

enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür 

zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umset-

zung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Aus-

gleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grund-

lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beach-

tung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, 

können zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umset-

zungsvereinbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem 

Landkreis Rosenheim abgeschlossen werden. In der Umsetzungsvereinbarung kann 

insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nach-

weisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt werden. Die Um-

setzungsvereinbarung begründet keine eigenständigen Tarifanerkennungspflichten 

oder Ausgleichsansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 

entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei 

aus einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets 

(Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) 

unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und negati-

ven Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu be-

achten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung auf dieser Basis zu re-

geln. 

4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist entsprechend Nr. 4.3 der Richtlinien Bayern 

2025 (Anlage 3) für die Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (Nr. 8) wie folgt vorzu-

gehen: 

- Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landes-

weite Tarife, Haustarife) die Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarifan-

passungen auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahr-

geldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 (Ohne-Fall) und 

den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Kalenderjah-

res 2025 (Mit-Fall) entsprechend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 

2025. Für das Ermäßigungsticket sind bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnah-

men die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende 
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Ermäßigung anzusetzen. Die Einnahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten 

sind nicht zu berücksichtigen. Maßgeblich sind insoweit jeweils die gemäß der 

zugrundeliegenden Einnahmenaufteilungen zugeschiedenen Fahrgeldeinnah-

men als Netto-Einnahmen (ohne Umsatzsteuer).  

- Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die Ausgleichsansprüche nach den 

§§ 228 ff. SGB IX entsprechend Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 zu be-

rücksichtigen (vergleiche auch unten Nr. 4.1.3).  

- Auswirkungen aufgrund von wesentlichen Angebotsänderungen einschließlich 

Unterbrechungen der Verkehrsbedienung während der genannten Vergleichs-

zeiträume sind nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 zu 

berücksichtigen.  

- Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den 

Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur Er-

mittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden 

Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren be-

stehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem 

Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren vali-

diert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 

anhand einer pauschalen Erhöhung für positive Verkehrsmengeneffekte nach 

Nr. 4.3.1.1 Satz 7 der Richtlinien Bayern 2025 beziehungsweise im Verhältnis 

zu der Veränderung der Betriebsleistungen im Kalenderjahr 2025 nach Nr. 

4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermitt-

lung der Soll-Einnahmen ein positiver Verkehrsmengeneffekt beziehungsweise 

die Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von entsprechenden Ist-

Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits 

berücksichtigt ist.  

- Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 und 

Nr.4.3.1.2 Satz 2 der Richtlinien Bayern 2025 auch ausgegebene Fahrausweise 

berücksichtigt, für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnah-

men erzielt wurden. 

- Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz (veröffentlicht unter 

https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semestertik-

ket sind von den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2025 nach Nr. 

4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 abzuziehen. 

- Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1 der Richtlinien Bay-

ern 2025 anhand der auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächli-

chen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 sind 

über die in Nr. 4.3.1.1 Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 der Richtlinien 

Bayern 2025 vorgesehenen Regelungen hinaus etwaige Tarifmaßnahmen, 

Maßnahmen durch Verbundraumerweiterungen sowie etwaige hierfür erhaltene 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php


7 

 

Ausgleichsleistungen jeweils sachgerecht zu berücksichtigen und transparent 

darzustellen. 

- Bei der Durchführung einer größeren Verbundintegrationsmaßnahme nach der 

Einführung des Deutschlandtickets (zum Beispiel in Form einer Ver-

bundraumerweiterung) ist in der Regel von einer grundlegenden Änderung der 

Tarifstruktur im Integrationsgebiet auszugehen, aufgrund derer ein Vergleich zu 

den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist. In diesem Fall 

werden gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 – solange für den 

jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag ein verbundintegrationsbedingter 

Ausgleichsanspruch besteht – bei der Ermittlung der hochgerechneten Fahr-

geldeinnahmen nach Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 für das Gebiet, für 

das die Verbundintegrationsmaßnahme erfolgt, die hochgerechneten Fahrgeld-

einnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über 

die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. Der 

gemäß der jeweiligen allgemeinen Vorschrift zur Verbundintegrationsmaß-

nahme geleistete verbundintegrationsbedingte Ausgleich ist bei der Ermittlung 

des Deutschlandticketausgleichs nach Nr. 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025 

als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen anzurechnen und reduziert damit die Dif-

ferenz zwischen hochgerechneten und tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen. 

Sofern die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 

der Richtlinien Bayern 2025 über Einnahmenaufteilungsschlüssel verteilt wer-

den, sind die jeweiligen Verteilungsverhältnisse im Kalenderjahr 2025 ohne die 

Einführung des Deutschlandtickets und unter Berücksichtigung des jeweils 

ohne die Verbundintegrationsmaßnahme in den Integrationsgebieten im Kalen-

derjahr 2025 gültig gewesenen Tarifs abzubilden. Bei kleineren Verbundin-

tegrationsmaßnahmen und Ausnahmefällen bzw. Abweichungen von dem oben 

beschriebenen Vorgehen ist das konkrete Vorgehen mit dem Freistaat Bayern 

abzustimmen. 

Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen gelten gleichermaßen auch für das Er-

mäßigungsticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Aus-

gleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten 

Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen Ausgleichs-

leistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 erforderlich. 

4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewähr-

ten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von 

Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets 

eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistun-

gen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst und der Ausgleich 

nach § 45a PBefG zum 1. Januar 2024 durch eine landesgesetzliche Regelung er-

setzt. Verkehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre mit einer Genehmigung, de-

ren Laufzeit bis spätestens zum 30. September 2024 beginnt, während der gesamten 

Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Li-

nienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 

und dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens bis 
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zum 31. Juli 2033. Hiervon ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmigungen, 

die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Kalenderjahres 

2023 veröffentlicht wurde, durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen 

kann auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; Verkehrsunternehmen erhalten 

in diesem Fall während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach 

dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit auch die Ausgleichsleistungen in der 

Höhe des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des Verfahrens zur Be-

rechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des Unternehmers endet spä-

testens mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird bei Änderungen des 

Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich der weggefalle-

nen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert aus-

zuweisen.  

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach 

§ 45a PBefG gewährten Beträge wurde im Jahr 2024 pauschaliert ermittelt und er-

setzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis dieser linien- bzw. linienbündelscharfen 

Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen, die Grundlage für die Auszahlung 

durch den [AT] im Jahr 2024 war, beantragt das Verkehrsunternehmen über das 

DTBY-Portal2 bei dem [AT] bis zum 1. März 2025 eine Vorauszahlung von 50 % der 

Ausgleichsleistungen für das Jahr 2025. Bis zum 1. September 2025 beantragt der 

Unternehmer die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Verände-

rungen des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichslei-

stungen wertanteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich 

bei Auslaufen einzelner Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der 

jeweiligen Linien.  

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erfor-

derlichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser 

allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.2.4 finden entspre-

chend Anwendung. 

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnahmen aus der Minderung von Ausgleichslei-

stungen aus anderen allgemeinen Vorschriften ist entsprechend den Vorgaben in 

Nr. 4.1.1 zu ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025.  

4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. 

Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 

§§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorga-

ben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises Rosenheim (zum 

Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunterneh-

men Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinan-

der, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vor-

schriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe 

 
2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; 
erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 
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nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hier-

für gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Nr. 5) 

jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.5 Der Landkreis Rosenheim kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Aus-

gleichsregelungen treffen. 

4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnahmen sind die im direkten ursächlichen Zu-

sammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedenen oder erspar-

ten Aufwendungen aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments nach Maßgabe 

von Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 in Abzug zu bringen. 

4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt sich die Höhe der Aus-

gleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der 

Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 anzuset-

zenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Ver-

kauf der Ermäßigungstickets. 

4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung von 

(Fahrgeld-)Einnahmen und Kosten entsprechend den vertraglich vereinbarten Soll-

Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometern des Kalenderjahres 2025. So-

weit andere Vereinbarungen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge, soweit 

vorhanden, beziehungsweise zwischen den beteiligten zuständigen Behörden beste-

hen, sind diese für die (Fahrgeld-)Einnahmen- und Kostenzuordnungen maßgeblich; 

es gilt Nr. 4.3.7 der Richtlinien Bayern 2025.  

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach be-

grenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifanerkennungspflicht aus dieser 

allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 der Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfül-

lung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf 

das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine 

Aufstellung aller Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten aus der Tarifanerken-

nungspflicht nach dieser allgemeinen Vorschrift vorzunehmen. Bei den Auswirkungen 

auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und 

des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1.  

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden im Üb-

rigen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfor-

dernis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anrei-

zes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf 

die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.2.4; die Umsetzung ist im Rahmen 

des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  
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- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4. 

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 

Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 füh-

ren. Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben 

von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährlei-

stet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichslei-

stung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtik-

kets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Ge-

winn vom Umsatz für die zugrunde liegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein hö-

herer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die Ver-

kehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehre-

ren Bietern vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über 

die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-

geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegen-

den Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurtei-

lung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und 

ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Er-

mittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind 

Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentli-

chen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für 

den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbre-

chungen sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 

einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis 

Rosenheim oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.10). 

Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensin-

dividuelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Er-

füllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf 

das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.2.1 differenziert nach gemeinwirtschaftli-

chen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2027 vorzule-

gen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen 

nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation 

auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden 

öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von ei-

nem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunter-

nehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftli-

che Verkehre, können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im 

Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsun-

ternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen 

Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche 

in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 

die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durch-

führung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahr-

heitsgemäß zu machen.  
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5.2 Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht durch einen von ihnen beauftragten 

Dritten gemeldet wird – verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormo-

nat alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des 

Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des Ermäßigungstickets, wobei hier 

der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richt-

linien Bayern 2025 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen 

werden verpflichtet, die selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 

Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmit-

telbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstelle zu mel-

den. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen Soll-Einnahmen 

inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 2025 an die in Nr. 5.3 

der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das 

gesamte Jahr 2025 bis zum 20. Februar 2025 zu melden. Die Meldung muss den 

technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bay-

ern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden (https://www.bauen.bay-

ern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Soweit das Verkehrsunterneh-

men öffentliche Personenverkehrsdienste auf der Grundlage mehrerer öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge erbringt, erfolgt die Zuordnung der Verkäufe, soweit vorhan-

den, nach den bestehenden Aufteilungsschlüsseln; im Übrigen wird die Zuordnung 

der Verkäufe im Verhältnis der Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilo-

meter vorgenommen. Für grenzüberschreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.9 entsprechend. 

Der Landkreis Rosenheim erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Ver-

kehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearingstelle parallel 

auch in das DTBY-Portal3 einzustellen. Die Meldung kann auch über einen von ihnen 

beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zuständige Tariforganisation (Verbund 

etc.) analog der Meldung an die benannte Clearingstelle erfolgen. Der Betreiber des 

DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung erforderlich ist. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Rosenheim beim Freistaat Bayern gemäß Nr. 

6.1 der Richtlinien Bayern 2025 am 30. September 2025 sind von den Verkehrsun-

ternehmen bis zum 15. August 2025 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistun-

gen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Be-

rechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den 

im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode 

sowie weitere begründende Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der 

Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das Ver-

kehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 

vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-

Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-

dende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt 

 
3 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; 
erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 

https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de/min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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nach den vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidari-

sches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 

Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entspre-

chend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungs-

methode. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 

Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind 

entsprechend getrennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertik-

kets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 

Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 30. April 

2026 die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind mo-

natsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtig-

ten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studieren-

den sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertik-

kets und ohne Semesterticket darzustellen. Auf Anforderung sind die jeweils zugrun-

deliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2027 die nachfolgend (unter den Nrn. 

5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die jeweils 

zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die 

Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweili-

gen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Dezember 2026 noch 

nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenauf-

teilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur 

findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. Ausgenom-

men hiervon sind Umverteilungen nach Nr. 2.2 Satz 7 von Einnahmen, wenn die tat-

sächlichen Einnahmen die Soll-Einnahmen übersteigen. Diese Umverteilung ist in Ab-

stimmung mit dem Aufgabenträger und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH 

im Rahmen des endgültigen Nachweises vorzunehmen. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgen-

den Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 

Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen 

tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Erlöse diffe-

renziert. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenz-

zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 2019 nachweisbar sind: Bestätigungen der 

Verbundorganisationen bzw. Testate eines Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines 

Steuerberaters über die Beträge für die betroffenen Fahrausweise; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im Ka-

lenderjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung für die hochgerechneten Fahrgeldein-

nahmen für das Kalenderjahr 2025, soweit möglich; 
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- Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder ein eigenwirtschaftlicher Verkehr 

direkt von einer Verbundintegrationsmaßnahme betroffen ist: Bestätigung der jewei-

ligen Verbundorganisation zur Berücksichtigung eines bestimmten Betrages in den 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen aus dem wegfallenden Tarif für das durch die 

Verbundintegrationsmaßnahme betroffene Gebiet. Wenn der genannte Betrag nicht 

durch die Verbundorganisation ermittelt wurde, ist zusätzlich die Bestätigung eines 

Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Gutachters zur sachgerechten Ermittlung 

des Betrages erforderlich. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis De-

zember 2025 hochgerechneten Soll-Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezember 2025 ge-

mäß Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 

des Zeitraums in 2019; 

- die Nachweise über die durchgeführten Tarifanpassungen gegenüber dem Referenz-

zeitraum; 

- Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne Nr. 4.3.1.1 

Satz 10 der Richtlinien Bayern 2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 

2026; 

- Nachweis über den Umfang der Betriebsleistungen in den gesamten Kalenderjahren 

2019 und 2025 in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tatsächlich 

erbrachte Betriebsleistung in den gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das 

Kalenderjahr 2025 vorzulegen: 

- die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2025 bis Dezember 2025; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung 

2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richtlinien Bayern 2025 (soweit die Verbundorganisa-

tion Zahlungsausfälle im Rahmen der Einnahmenaufteilung erfasst: inklusive der Be-

träge für die ausgegebenen Fahrausweise, für die aufgrund von Zahlungsausfällen 

keine tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden) sowie Nachweise für die je-

weils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der Einnah-

meaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; 

auf Anforderung sind diese auch für Vorjahre vorzulegen; aus der Bestätigung müs-

sen sich Anzahl und betragsmäßiger Ansatz für Deutschlandtickets, Deutschland-

Jobtickets und Deutschland-Semestertickets unter Berücksichtigung des durch Be-

schluss des Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreizes 

ergeben; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minderein-

nahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen für die gesamten 

Kalenderjahre 2019 und 2025; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2025 (Tarifdeckel) Anwendung findet, 

ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

die Einhaltung des Tarifdeckels in der Ausgleichsermittlung muss insbesondere durch 

die Bestätigung der jeweiligen Verbundorganisation bzw. die Bestätigung eines Wirt-

schaftsprüfers oder eines Steuerberaters nachgewiesen werden; 
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- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monats-

scharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 

(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden 

sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets 

und ohne Semesterticket darzustellen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der 

Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder an-

erkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen 

- für die pauschale Ermittlung der in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der 

Einführung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus 

dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments: Nachweis über die Anzahl der vom Ver-

kehrsunternehmen oder mittelbar über einen Vertriebsdienstleister verkauften Fahr-

karten im Abonnement jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 

(vergleiche Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); Abonnements in diesem Sinne 

sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat ein-

schließlich der in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 aufgeführten Sonderregelun-

gen; 

- soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 ein Nachweis über die tatsächlich 

ersparten Vertriebsaufwendungen geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparun-

gen von Vertriebsaufwendungen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 von 

einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheini-

gen zu lassen; 

- gesonderte Aufstellung, aus der sich die Berechnung der Soll- und Ist-Netto-Einnah-

men 2025 ohne Einnahmen aus nicht zu berücksichtigenden Kartenarten für die Be-

rechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX auf Basis 

von Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vor-

schriften nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1 und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025 sowie 

eine Aufstellung, aus der die Berechnung der entsprechenden Minderungen vollstän-

dig nachvollziehbar ist; 

- für den Fall, dass durch die Fahrgeldzuscheidung kein Nachteilsausgleich in An-

spruch genommen werden muss (vergleiche Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur 

Abführung des den Soll-Einnahmewert des Kalenderjahres 2025 gemäß den Richtli-

nien Bayern 2025 übersteigenden Betrags; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.2.4 einschließlich 

Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 

Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

dies kann durch nachweisbare Daten und Darlegung vom Verkehrsunternehmen 

selbst oder durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen.  

5.6 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben und vor-

gelegten Daten. 

5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, 

kann die Ausgleichsleistung ganz oder teilweise versagt werden. 
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5.8 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 

unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen.  

Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergän-

zende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im Ein-

zelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen 

dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 

5.9 Der Landkreis Rosenheim kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer An-

gaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten 

nach den Richtlinien Bayern 2025 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschrif-

ten sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes 

erforderlich ist.  

5.10 Der Landkreis Rosenheim kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, 

Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwie-

genheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflich-

tet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu 

gewähren.  

5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie 

ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 

beachtet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich 

weitergehende Vorgaben treffen, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf wer-

den hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem 

Landkreis Rosenheim getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zu-

grunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Um-

setzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Be-

hörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 und 

Nr. 6.3. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf 

Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das Kalender-

jahr 2024 vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Die Auszahlung erfolgt in mo-

natlichen Tranchen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Fe-

bruar 2025 über das DTBY-Portal zu stellen.  

Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2025 wird 

auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 ge-

währt. Die Auszahlung der zweiten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend Nr. 6.4.1 

Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 in monatlichen Tranchen. Der Antrag ist bis zum 

15. August 2025 über das DTBY-Portal im Rahmen des Ausgleichsantrages (siehe 

Nr. 5.3) zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Be-

darfs und die konkrete Abwicklung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach 

den entsprechenden, durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr festzulegenden, Vorgaben im DTBY-Portal. 
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Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalenderjahr 2024 keine Ausgleichsleistungen 

für die Tarifanerkennungspflicht des Deutschlandtickets erhalten haben oder auf-

grund von Änderungen der Einnahmenaufteilung des Deutschlandtickets wesentliche 

Änderungen bei der Höhe der Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 zu er-

warten sind, stimmen sich Verkehrsunternehmen und der Landkreis Rosenheim über 

ein sachgerechtes Vorgehen zur Gewährung von Abschlagszahlungen für das Kalen-

derjahr 2025 ab. 

Abweichungen zwischen der auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelten vor-

läufigen anteiligen Ausgleichsleistung und den bereits ausgezahlten Abschlagszah-

lungen werden in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen ausgezahlt oder 

zurückgefordert.  

Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelte vorläufige Ausgleichsleistung für 

das gesamte Kalenderjahr 2025 wird in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlun-

gen gegenüber den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen ausgezahlt oder zu-

rückgefordert; etwaige bereits erfolgte Rückzahlungen werden entsprechend berück-

sichtigt. Soweit noch keine Abschlagszahlungen erfolgt sind, erfolgt eine Auszahlung 

der vorläufigen Ausgleichsleistung in voller Höhe.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträger 

Landkreis Rosenheim Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Min-

dereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 

Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlags-

zahlungen über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der 

jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe der Ab-

schlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das 

Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters be-

dienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 

der Leistungen erforderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemei-

nen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 

6.1 bis 6.3. Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 sind erhaltene Abschlagszah-

lungen auf die Ausgleichleistungen anzurechnen. Die endgültige Ermittlung der Aus-

gleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Um-

gang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger 

Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Rosenheim ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, 

sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestand-

teil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstlei-

stungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichsleistun-

gen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Arti-

kel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  
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7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Ab-

satz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, 

die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich 

von den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, de-

nen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können 

sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-

machten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

Diese Allgemeine Vorschrift tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser 

Allgemeinen Vorschrift wird die bisherige Allgemeine Vorschrift des Landkreises 

Rosenheim vom 23.04.2024 mit Inkrafttreten zum 01.05.2024 abgelöst und tritt 

außer Kraft.  

Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Die Abwick-

lung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalen-

derjahr 2025 wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Rege-

lungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung 

sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung 

der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungs-Allge-

meinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine Vor-

schrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets 

kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende 

Finanzierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der 

Allgemeinverfügung bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befrie-

digen.  

Anlagen 

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungstik-

ket)  

Anlage 2  Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmenaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025)  

Anlage 3 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern (Richtlinien 

Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025)  

Anlage 4 MVV-Gemeinschaftstarif, Anhang 10 bis 10c, in seiner jeweils geltenden Fas-

sung (Allgemeine Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket) – abrufbar un-

ter https://www.mvv-muenchen.de/tarif  

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mvv-muenchen.de%2Ftarif&data=05%7C02%7CMartin.Schenck%40mvv-muenchen.de%7C87aa5b0759e44a9c33c908dd10608b0b%7Cdb799911b691472e81024bb9c1e76959%7C0%7C0%7C638684729027364199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PaUQOmfjDj8K1aQPz7nvbPcHDiynR%2BMZhanMas%2FqjgY%3D&reserved=0


18 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 

beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Bayerstraße 30 erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München 

in 80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 

einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elek-

tronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig 

 

Rosenheim, 20.12.2024 

 

 

____________________________ 
Otto Lederer 
Landrat 

 



Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 

2025 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2. Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat 

Bayern finanziert.   

3. Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden 

mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an 

Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in 

Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 



• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern 

liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses 

erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über 

die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen 

Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.  

• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  

4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-

Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all 



jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort 

bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils 

aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren 

Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist 

von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige 

für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 

die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch 

unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, 

maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch 

kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, 

einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 

mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 

Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 

sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 



Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang zur Anlage 1: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets für das Jahr 2025 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 der 

Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 1.2) 

konkretisiert.  

1.1 Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule, 

Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des 

Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate 

zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum 

Download auf einer Webseite (https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei 

den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Bei 

einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten ist das für die Erstbestellung eingereichte 

Formular für die Prüfung der Berechtigung ausreichend und die Vorlage eines neu 

ausgestellten Bestätigungsformulars nicht erforderlich.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne 

rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein 

schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und 

Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen 

Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu 

hinzukommen, aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10 

Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle 

der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. 

Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. 

Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

• von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder Träger 

für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass 

der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

• Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwärter/innen 

und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes (so wie vom 

Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars 

nicht älter als zwei Monate (bei einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten kann 

auf das erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 

zurückgegriffen werden),  

• voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger 

angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum 

als Auslaufdatum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf 

ganze Monate aufgerundet werden.  



1.2 Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 

Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher 

abzustimmen:   

 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. 

Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, 

ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.  

 

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der 

Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige 

Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines 

Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. „AzubiCard“.  

 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt 

die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 

Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 

1.1 ist nicht erforderlich.   

2. Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden 

Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig eingeführt 

wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet werden.  

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich 

mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach 

Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen 

vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei 

Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum 

einer Immatrikulation zu erzeugen.   

Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 

Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das 

Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf 

entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 erwerben. Hierzu muss 

die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell abstempeln und 

unterschreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden bestätigen. Für die 



Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung gestellt. 

Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Neben dem Berechtigungsnachweis können Verkaufspartner aus Praktikabilitätsgründen für 

Studierende einzelner Hochschulstandorte auch eine gültige Immatrikulationsbescheinigung 

als Nachweis zulassen. Die Entscheidung, ob dieses alternative Verfahren zur Anwendung 

kommt, obliegt dem Verkaufspartner. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale bei Nutzung des Berechtigungsformulars kumulativ 

relevant:  

• von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der 

Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

• Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 

Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket im 

Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1,   

• Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer 

Wiederbestellung innerhalb des angefragten Semesters/Trimesters kann auf das 

erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 

zurückgegriffen werden). 

 

Bei Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung gelten die folgenden Prüfmerkmale 

kumulativ: 

• Vorlage einer für das angefragte Semester/Trimester gültigen 

Immatrikulationsbescheinigung 

• Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern bei 

gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden 

Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1. 

 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine 

stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe 

muss ab 1. Januar 2025 mindestens 40 Prozent, jedoch zu Beginn des Ausbildungsjahres und 

zu Semesterbeginn mindestens 30 Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen 

beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüfquote feststellen zu 

können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form dokumentiert werden.  

4. Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht 

werden. 
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Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmenaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Unter enger Einbeziehung von Experten der Verkehrsverbünde, 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Kommunen wurde ein 

Vorgehen zur Umsetzung der Stufe 2 des Leipziger Modells der Einnahmenaufteilung des 

Deutschlandtickets in Bayern erarbeitet. Dieses Vorgehen gilt ausschließlich für die Stufe 2 

des Leipziger Modells im Jahr 2025 und ist keine Vorfestlegung für die künftige Gestaltung 

der Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket. 

A. Grundsätzliches 

Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets als bundesweit gültiges Tarifprodukt für den 

Nahverkehr durch die Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortlichen Aufgabenträger 

verpflichtet die allgemeine Vorschrift alle Tarifgeber bzw. Unternehmen im Geltungsbereich 

der allgemeinen Vorschrift auf die Anwendung eines gemeinsamen Verfahrens zur Aufteilung 

der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket. Das anzuwendende 

Aufteilungsverfahren umfasst alle Einnahmen aus dem Deutschlandticket sowie alle 

Einnahmen aus den bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im 

Rahmen des Deutschlandtickets (u.a. Jobticket und Semesterticket). Dazu zählen sämtliche 

Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises des 

Deutschlandtickets. Das Bayerische Ermäßigungsticket ist bei der Einnahmenaufteilung wie 

ein reguläres Deutschlandticket zu behandeln.  

Für eine bundesweit funktionierende Einnahmenaufteilung des Deutschlandtickets ist es 

wesentlich, dass bundesweit sämtliche vom Deutschlandticket betroffenen Verkehre und 

Kundenvertragspartner beim Vertrieb des Deutschlandtickets an der Einnahmenaufteilung für 

das Deutschlandticket teilnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein und es daher zu 

Verwerfungen kommen, kann eine kurzfristige Anpassung oder ein Aussetzen der Stufe 2 der 

Einnahmenaufteilung in Bayern durch das zuständige Staatsministerium erforderlich sein.  

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der Zeitpunkt, zu dem die Stufe 2 des Leipziger Modells und damit das Vorgehen in dieser 

Anlage in Kraft tritt, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und 

wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 

veröffentlicht (Nummer 2.2 Satz 4 der Allgemeinverfügung). 

2. Umsatzsteuer  

Die Einnahmenaufteilung erfolgt mit den Bruttofahrgelderlösen. Die umsatzsteuerrechtliche 

Behandlung erfolgt nach der Einnahmenaufteilung durch das Unternehmen, dem die Erlöse 

aus der Einnahmenaufteilung zugeschieden werden.  

3. Vertriebsregelung 

Für Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des 

Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für Deutschlandtickets, 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=bayern.de&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYmF1ZW4uYmF5ZXJuLmRlL21pbi92ZXJrZWhyc21pbmlzdGVya29uZmVyZW56L2luZGV4LnBocA==&i=NjIzYzllYTFhYmMzNjQxMGU4MzYzMzYz&t=RDVjRlpWMlFTcjVWN2V5TmJSTUsxbG5DOUJaV0JmdzhETWZTcHVFMjdEST0=&h=105bfec3b41549b3984831ed1a1c8307&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVaLfi7_uXWUjk4CBFWRL2iUxABh9cmFE7sU2bxCQY9YE-hWiMAIYnB_W8-piGIs1JE
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Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind von den oben genannten 

Fahrgeldeinnahmen abzuziehen und gehen nicht in die Einnahmenaufteilung nach dieser 

Anlage ein. Hiervon unberührt sind Regelungen zur Vertriebsvergütung innerhalb der 

Tariforganisation.  

4. Teilnehmende an der Einnahmenaufteilung und dem bundesweiten 

Zahlungsausgleich  

Teilnehmende an der Einnahmenaufteilung sollen Tariforganisationen sein. Dies sind im 

Regelfall die Stellen, die in den Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften durch 

(verbund-)interne Regelungen mit der Umsetzung des Tarifs beauftragt sind und die die 

Einnahmenaufteilung im jeweiligen Verbund bzw. der Tarifgemeinschaft vollziehen. Dies trifft 

im Regelfall insbesondere auf Verbundgesellschaften zu. Tariforganisation kann auch ein 

Unternehmen mit Haustarif sein. Die an der Einnahmenaufteilung für das Deutschlandticket 

teilnehmenden Akteure müssen abstimmen, welche Stelle(n) bzw. Verkehrsunternehmen für 

die jeweiligen Akteure am bundesweiten Zahlungsausgleich teilnehmen und wie die 

Zahlungen für den bundesweiten Ausgleich in die jeweilige Einnahmenaufteilung einfließen. 

Durch eine Zusammenarbeit können die Anzahl der Teilnehmenden an dem bundesweiten 

Ausgleich reduziert und die Verteilung der Einnahmen passgenauer für die Bedürfnisse vor 

Ort gestaltet werden. Insbesondere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen in 

Verbunderweiterungsgebieten bzw. Gebieten für Verbundneugründungen sollten zur 

Umsetzung der Stufe 2 bereits jetzt mit dem zukünftigen Verbund zusammenarbeiten bzw. 

Einnahmenaufteilungsregelungen innerhalb der Gruppe der Verbundneugründung 

beschließen und umsetzen.    

5. Balanceschublade und PLZ-Ausland  

Alle auf die Akteure in Bayern zu verteilenden Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 

werden in einem einheitlichen System verteilt. Eine eigene Verteilung für die auf Bayern 

entfallenden Einnahmen aus der Balanceschublade ohne zugeordnete PLZ und mit PLZ aus 

dem Ausland erfolgt nicht.  

Die auf Bayern entfallenden Einnahmen ohne bayerische PLZ werden als prozentualer 

Zuschlag auf die Verteilmasse der Einnahmenaufteilung mit bayerischen Postleitzahlen 

aufgeschlagen. Somit erfolgt die Verteilung der Einnahmen ohne bayerische PLZ im gleichen 

Verhältnis wie die Verteilung der Einnahmen mit bayerischer PLZ. 

B. Konkrete Umsetzung 

Die Einnahmenaufteilung wird wie folgt umgesetzt: 

6. Technische und organisatorische Umsetzung  

Die Tariforganisationen und die Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich 

(Zahlstelle) müssen sich zur Umsetzung der Einnahmenaufteilung im entsprechenden 

Unterportal des DTBY-Portals registrieren und dort die erforderlichen Informationen bis 

spätestens 15. Januar 2025 einpflegen. Hierzu gehören unter anderem jeweils Informationen 

zum Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich, Angaben, ob der verbundinterne 

Schienenpersonennahverkehr in die Verbund-Einnahmenaufteilung für das Deutschlandticket 

integriert ist, Zuordnung zu den von den Verkehren in dem Tarif abgedeckten Postleitzahlen 

(auch anteilig möglich) sowie Verteilschlüssel bei überlappenden Postleitzahlen.  
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7. Rechtliche Umsetzung  

Die durch die allgemeine Vorschrift zur Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichteten 

Verkehrsunternehmen sind zur Teilnahme an der Einnahmenaufteilung für das 

Deutschlandticket verpflichtet. Diese Pflicht zur Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmenaufteilung umfasst auch den Abschluss eventuell notwendiger Vereinbarungen zur 

praktischen Umsetzung der Einnahmenaufteilung, insbesondere mit der D-Tix GmbH& Co. 

KG und den an der Einnahmenaufteilung Teilnehmenden. Die Teilnahme an der 

bundesweiten Einnahmenaufteilung kann anstatt durch das Verkehrsunternehmen selbst 

auch durch von ihm oder durch Satzung bestimmte Tariforganisationen erfolgen, soweit 

dieses Vorgehen den Vorgaben der bundesweiten Vereinbarung entspricht und dort 

zugelassen ist (z.B. Übertragung auf einen Verkehrs- und Tarifverbund). Die Teilnahme an 

dem bundesweiten Zahlungsausgleich erfolgt durch das Verkehrsunternehmen selbst oder 

eine oder mehrere Zahlstellen in den Tariforganisationen. Die Vorgaben des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) sind hierbei einzuhalten. Die bundesweite 

rechtliche Vereinbarung beinhaltet insbesondere die konkreten Zahlungsfristen und Vorgaben 

zur Umsetzung des bundesweiten Zahlungsausgleichs.   

8. Verteilungsparameter  

Die Verteilungsparameter der Einnahmenaufteilung ergeben sich wie folgt: 

a) DTV-Anteil (Überregionaler SPNV / DTV)  

Der überregionale SPNV / SPNV im Deutschlandtarif (DTV-Anteil) erhält einen Anteil von 

jedem Deutschlandticket, das Bayern in der bundesweiten Einnahmenaufteilung 

zugeschieden wird. 

Der DTV-Anteil ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Verkehre im DTV an den durch 

das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen (Solleinnahmen 2024) im Verhältnis zu den 

in Gesamtbayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen. Hierzu werden von 

den Gesamtsolleinnahmen 2024 in Bayern sowie den Solleinnahmen im DTV 2024 jeweils die 

entsprechenden Fahrgeldeinnahmen ohne Deutschlandticket („Restsortiment“) subtrahiert 

und ins Verhältnis gesetzt.  

Eine erläuternde Berechnung mit fiktiven Werten befindet sich in Anhang 1. 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten werden aus den vorläufigen und auf Prognosen 

basierenden Anträgen der Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 2024 im DTBY-Portal zum 

Stichtag 1. Dezember 2024 generiert. Der DTV-Anteil wird einmalig für das gesamte Jahr 

2025 ermittelt, monatlich auf die Deutschlandticket-Einnahmen angewandt (vgl. 8.b und 8.c) 

und im DTBY-Portal veröffentlicht.   

b) Schülerinnen und Schüler mit Deutschlandticket mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges  

Da der Erwerb des Deutschlandtickets durch die öffentliche Hand für die Nutzung des 

regelmäßigen Schulweges erfolgt, werden die Einnahmen aus diesen von den 

Schulaufwandsträgern vor Ort erworbenen Deutschlandtickets mit einem Anteil von 90 

Prozent an den Einnahmen der örtlichen Tariforganisation zugewiesen. 10 Prozent dieser 

Einnahmen erhalten die Unternehmen im DTV für den überregionalen Anteil und die 

Schülerbeförderung im SPNV. Der Anteil kommt als bayernweiter Durchschnitt einheitlich für 
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alle Deutschlandtickets von Schülerinnen und Schülern mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges zum Tragen. 

Um dies umzusetzen, werden bis zum 15. Januar 2025 über die Schulwegkostenträger die 

von diesen erworbenen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler mit 

Beförderungsanspruch bei der Kostenfreiheit des Schulweges für den Monat Oktober 2024 

geordnet nach Postleitzahl erhoben. Spätere Korrekturen der Meldungen durch die 

Schulwegkostenträger sind bis zum 15. des jeweiligen Monats gegenüber der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft möglich.  

Diese erhobene Anzahl der Deutschlandtickets je Postleitzahl wird monatlich direkt 

entsprechend dem oben genannten Schlüssel mittels der Postleitzahl auf die 

Tariforganisationen verteilt. Liegt die Anzahl der erhobenen Deutschlandtickets für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch bei einer Postleitzahl über den an die 

D-Tix gemeldeten Verkäufen bei dieser Postleitzahl, so sind die an die D-Tix gemeldeten 

Verkäufe maßgeblich.  

Im August 2025 wird aufgrund der Sommerferien die Anzahl der Deutschlandtickets durch die 

Schulwegkostenträger auf null gesetzt.    

c) Weitere Deutschlandtickets  

Die Verteilung der weiteren Deutschlandtickets beinhaltet: 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf die Tariforganisationen 

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen  

3. Verteilung DTV-Anteil  

 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf die Tariforganisationen  

Die weiteren Einnahmen aus dem Deutschlandticket werden nach den Postleitzahlen der 

jeweiligen Deutschlandtickets (anteilig) den Tariforganisationen zugeordnet.  

 

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen 

Ordnen sich einer Postleitzahl mehrere Tariforganisationen zu, so ergibt sich folgende 

Aufteilung der Einnahmen aus dieser Postleitzahl:  

• Primär ist von den Tariforganisationen eigenständig ein angemessener 

Aufteilungsschlüssel zu vereinbaren und bis spätestens 15. Januar 2025 im DTBY-

Portal zu hinterlegen. Dies kann insbesondere auf Basis des Alteinnahmeanteils oder 

lokal vorhandenen Nutzungsdaten erfolgen.   

• Wenn keine Einigung möglich ist, so wird ein Schlüssel unter Beteiligung der 

betroffenen Tariforganisationen von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Im Regelfall 

basiert dieser auf den Nutzplatzkilometern, die in den Verkehren, in denen das 

Deutschlandticket gilt, auf dem Gebiet dieser Postleitzahl von denen einzelnen 

Tariforganisationen erbracht werden.  
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3. Verteilung DTV-Anteil  

Von allen einer Tariforganisation zugewiesen Einnahmen aus dem Deutschlandticket geht ein 

Teil an die Verkehre im DTV, bayernweit pro Monat in der Höhe des unter a) ermittelten DTV-

Anteils. 

Der monatliche DTV-Anteil von den einer Tariforganisation nach Postleitzahlen zugewiesenen 

Einnahmen aus dem Deutschlandticket setzt sich wie folgt zusammen:  

• DTV-Anteil aus Schülerbeförderung (vgl. 8.b) 

• DTV-Anteil für weitere Deutschlandtickets: Unterschiedlich hoher Anteil für den DTV 

je nach Zuordnung zu einer von zwei Kategorien für die Tariforganisationen. Die 

Ermittlung für die Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile der beiden 

Kategorien wird unten dargestellt.  

Um den jeweiligen Anteil der Kategorien zu ermitteln, werden alle Tariforganisationen außer 

dem DTV im DTBY-Portal vom Freistaat in eine von den beiden nachfolgenden Kategorien 

eingeordnet:  

• Kategorie 1 „Tariforganisation mit SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV in der Einnahmenaufteilung des Verbundes 

berücksichtigt wird und bei dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen für diesen 

Binnenverkehr des SPNV Einnahmen im Verbund zugeschieden bekommen. 

 

• Kategorie 2 „Tariforganisation ohne SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV nicht an der lokalen Einnahmenaufteilung 

partizipiert. 

Deckt eine Tariforganisation für die Einnahmenaufteilung im Deutschlandticket sowohl 

Regionen in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2 ab, so erfolgt eine anteilige Zuordnung der 

Tariforganisationen entsprechend den betroffenen Postleitzahlen in die jeweilige Kategorie. 

Der DTV-Anteil je Kategorie ist aufgrund der laufenden Änderungen im Kaufverhalten variabel 

und wird monatlich neu berechnet. 

Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile je Kategorie: 

Die Ermittlung des Verhältnisses des DTV-Anteils zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 

erfolgt einmalig für EAV Stufe 2 in 2025 auf Basis der Erhebung von Pendlerdaten des 

Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 und wird im DTBY-Portal 

veröffentlicht.  

Die Ermittlung der Pendlerströme erfolgt pro kategorisierter Tariforganisation, die gesamthaft 

pro Kategorie ins Verhältnis gesetzt werden. Hierzu wird der Anteil der Pendler von innerhalb 

nach außerhalb einer Tariforganisation ermittelt. Die Anzahl der Auspendler aus der 

Tariforganisation wird der Gesamtanzahl der Pendler der Erwerbsbevölkerung (Summe aus 

Binnenpendlern und Auspendlern) der Tariforganisation gegenübergestellt. Bei 

Tariforganisationen ohne Integration des Binnenverkehrs in den SPNV wird als räumlicher 

Umgriff des Tarifs der jeweilige Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde herangezogen. Die 

Hochrechnung pro Kategorie erfolgt durch Aufsummierung der einzelnen Werte pro 
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Tariforganisation. Die daraus resultierenden prozentualen Anteile je Kategorie werden ins 

Verhältnis gesetzt, sodass als Referenz der Verhältniswert herangezogen werden kann.  

 

Eine Formel und eine erläuternde Berechnung befinden sich in Anhang 2.  

 

C. Geltungsdauer / Revision  

Die Verteilung der Deutschlandtickets nach diesem Verfahren, insbesondere für Schülerinnen 

und Schüler mit Beförderungsanspruch, soll sachgerecht überprüft und eine erforderliche 

Anpassung zum Schuljahresbeginn 2025/26 insbesondere bezüglich folgender Aspekte 

erfolgen:  

• Entwicklung des 365-Euro-Tickets oder vergleichbare wesentliche 

Tarifveränderungen 

• Bessere Datenlage zu der Aufteilung der Schülerkarten auf aÖPNV und SPNV “vor 

Deutschlandticket” und sich daraus ggf. ergebender Anpassungsbedarf der zum Start 

festgesetzten Verteilung.   

 

Eine Änderung in dem Verfahren der Einnahmenaufteilung erfolgt durch Änderung dieser 

Anlage.  

 



Anhang 1 zur Anlage 2 

 
Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung. 

 

Anteil an den durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen 2024 

Erklärung: Ermittlung des Anteils des DTV an allen in Bayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen 

/ Einnahmerückgänge. Hierzu werden von den Solleinnahmen 2024 die Einnahmen ohne Deutschlandticket 

("Restsortiment") subtrahiert. 

Quelle: Anträge der Verkehrsunternehmen aus dem Ausgleichsantrag 2024, Stichtag für 2024: 1.12.2024   (Vorschlag), 

Hinweis: insbesondere im aÖPNV kommt es zu Zuordnungsproblemen und Schwierigkeiten bei der Aufteilung auf die 

einzelnen Linien. Durch das Heranziehen der Gesamtsumme sind die inkonsistenten Zuordnungen jedoch nicht 

wesentlich. 

 

 
Zeile Nr. 

 
Bezeichnung 

DTV Anteil BY 
Gesamt Bayerm (auch 

inkl. DTV) 

 
1 

Solleinnahmen aus Anträgen der VU zum 

1.10.2024 (künftig 1.12.2024) 
 
615.000.000 € 

 
2.795.000.000 € 

2 Ist-Einnahmen Restsortiment 300.000.000 € 1.145.000.000 € 

3 Mindereinnahmen Zeile 1./. Zeile 2 315.000.000 € 1.650.000.000 € 

 
 

 
Prozentualer Anteil DTV ergibt sich aus Verhältnis der Mindereinnahmen in 

Zeile 3 in Prozent; weitergehende Berechnung erfolgt mit 2 Nachkommastellen: 19,09% 



Anhang 2 zur Anlage 2 

Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung. 
 

Annahmen / Ausgangsdaten (alle Daten nur beispielhaft, für  
einen Beispielmonat) 

 

Auf BY entfallende DT Gesamteinnahmen 85.000.000 €  

 

Auf Schüler mit Beförderungsanspruch entfallender 

Deutschlandticketeinnahmeanspruch 

 

 
10.000.000 € 

Verteilung: 90 % 

Tariforganisation (TO), 

10 % DTV 

DTV-Anteil Gesamt 20,00%  

Einnahmeanspruch DTV-Anteil absolut 17.000.000 €  
   

Verteilung / Zuordnung nach lokaler PLZ ohne Schüler mit 
Beförderungsanspruch 

 
Einnahmevolumen 

 

Kategorie 1 (Annahme: Verkaufsanteil 70 %)* 52.500.000 € 

Kategorie 2 (Annahme: Verkaufsanteil 30 %)* 22.500.000 € 

Verhältnis der Pendlerdaten  

Kategorie 1 1,0 

Kategorie 2 4,2 

* Prozentwerte ergeben sich aus den monatlichen Verkäufen und nach der Zuordnung zu Kategorie 1 oder 2 

 
 Beispielrechnung    

DT Einnahmen für Bayern 

im Beispielmonat 

  
85.000.000 € 

(PLZ-Zuordnung liegt im 

Hintergrund vor) 
    

 

Schritt 1: 

 

Anteil Schüler mit Beförderungsanspruch 

 
 

 
10.000.000 € 

(ergibt sich aus Daten der 

Kostenträger mit 

Erfassung der PLZ- 

Zuordnung ) 
     

  
 
 

davon Anteil an TO 

 
 
 

90% 

 
 
 

9.000.000,00 € 

(im Anschluss Verteilung 

nach PLZ auf die "Schüler- 

TO") 

 davon DTV-Anteil 10% 1.000.000,00 €  
    

 
Schritt 2: 

 
Bestimmung DTV-Anteil 

 

 
17.000.000 € 

 prozentualer Anteil DTV  20% 
    

 DTV-Anteil Schüler  1.000.000,00 € 

 davon verbleibender 

Gesamtanspruch "DTV" zur 
auf PLZ 

  

 
16.000.000,00 € 

    

 

Schritt 3: 

 

Verteilung DTV-Anteil auf örtliche PLZ und Zuordnung 

PLZ auf TO 

 

 PLZ Einnahmen ohne Anteil  75.000.000 € 

 
aufgeteilt auf Kategorien: 

DT Einnahme Region 
Kategorie 1 

 
(Verkaufsanteil 70 %) 

 
52.500.000 € 

 DT Einnahme Region 
Kategorie 2 

 
(Verkaufsanteil 30 %) 

 
22.500.000 € 

 
Verteilung DTV-Anteil auf PLZ 

 

 
"Anspruch DTV ohne Schüler" = Prozentsatz x Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategorie 1 + 

Prozentsatz x Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2 

 

 
Umgestellt zur Ermittlung 

des Prozentsatzes 

 
 

Prozentsatz = "Anspruch DTV ohne Schüler" / 

(Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategeorie 1 + 

Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2) 

Prozentsatz errechnet: 11% 
   

 
 

 
Anteil je Kategorie DTV an Karten nach Abzug Schüler mit 

Beförderungsanspruch (= Faktor x Prozentsatz) 

   
d.h. Anteil 

verbleibend bei 

lokaler TO von "Nicht- 
Schüler-PLZ" 

 

Anteil für Region Kategorie 1 11%  89%  

Anteil für Region Kategorie 2 46%  54%  

Wie teilen sich die Einnahmen bei eine beispielhaften TO auf ? 
 

Kategorie 1 1  davon auf TO davon auf DTV 

Anteil PLZ die räumlich TO zugeordnet werden Gesamt 300.000 €    

davon Anteil von Schüler mit Beförderungsanspruch 100.000 €  90.000 € 10.000 € 

davon Anteil TO ohne Anteil Schüler 200.000 €  178.231 € 21.769 € 

Gesamteinnahmen 300.000 €  268.231 € 31.769 € 

 
 

 
1 
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97-B 

 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern 

(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 22. November 2024 , Az. 55-3555.8-1-101-8 

(BayMBl. Nr. 621) 

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr über 

die Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat 

Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) vom (BayMBl. Nr. 621)  

 
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), der 

allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie dieser 

Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 
2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die 

Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.   Zweck der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern, deren 

Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2025 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets und 

des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

(Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus 

allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus 

Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets 

betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen 

Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

2.   Leistungsempfänger  

Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG). 

3.   Leistungsvoraussetzungen  

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die 

Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender 

Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner 

Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige 

Instrumente diskriminierungsfrei aus. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen (vergleiche Beschlussfassung für ein 

bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 

Leipziger Modellansatzes in der jeweils gültigen Fassung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php), die hierfür erforderlichen Daten 

bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 
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diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben. Die 

Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach dem Leipziger Modell im Freistaat Bayern erfolgt 

entsprechend den Vorgaben in Anlage 2.  Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, 

erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website der 

Verkehrsministerkonferenz (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php)  

veröffentlicht. 

4.   Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen  

4.1   

Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO. 

4.2   

Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 

4.3   

Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 

4.3.1   

1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die 

jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 

Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des 

Jahres 2025 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die Netto-

Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die 

Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden 

nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1   

1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2025 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften 

beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der 

Monate Januar bis Dezember 2019 einschließlich, soweit nachweisbar, der ausgegebenen Fahrausweise, 

für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden, mit den für diese Kartenart 

und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2025 

genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2025 wirksam wurden, 

sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen sich in 

Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhängige 

Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale 

Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der 

Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen 

des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des 

Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 

2025 fortgeschrieben. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 

Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des 

Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 

2025 fortzuschreiben. 6Übersteigt im jeweiligen Monat in 2025 die durchschnittliche prozentuale 

Tarifanpassung gegenüber dem jeweiligen Monat in 2023 um mehr als 13,5  Prozent, darf für die Ermittlung 

der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine 

Steigerungsrate von 13,5 Prozent zu Grunde gelegt werden. 7Als pauschaler Ausgleich der durch die 



3 

Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven 

Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 bis 2025 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen für alle drei Jahre um insgesamt 3,9 Prozent erhöht. 8Die nach den Sätzen 1 bis 7 

ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich 

erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2025 

gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2 fortzuschreiben. 9Als Faktor der 

Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung beziehungsweise prozentualen 

Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2 anzusetzen. 10Unterschreitet die 

Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 

31. Januar 2026 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 

Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze 

von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 11Bei Verbundtarifen, 

Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 

gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der 

jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 

4.3.1.2   

1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 

Januar bis Dezember 2025 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahrgeldeinnahmen 

aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Zahlungsausfälle reduzieren die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 

nicht.  3Für Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen 

angewendet wurden. 4Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei der Ermittlung der 

Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende Ermäßigung 

anzusetzen. 5Einnahmen aus dem dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-

Semesterticket sind von den Fahrgeldeinnahmen im Sinne von Satz 1 abzuziehen. 6Die Vornahme weiterer 

Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket ist nicht zulässig. 7Wurden die Preise 

für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der 

Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die 

durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschriebenen gegebenenfalls den Preis des 

Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 8Übersteigt bei Tickets mit Ausnahme von 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets im jeweiligen Monat in 2025 

die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe 

gegenüber dem jeweiligen Monat 2023 um mehr als 13,5 Prozent, können für die Ermittlung der tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde gelegt werden, 

die bei einer Tarifanpassung von 13,5 Prozent zu zahlen gewesen wären. 9Bei Verbundtarifen, 

Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind die so 

ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des 

Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen. 

4.3.2   

1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 

23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 146) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 beziehungsweise die 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Januar 

bis Dezember 2025 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2025 

festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-
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Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, 

dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die 

Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 

4.3.3   

1In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 

Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger nach Nr. 2 

bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen. 

4.3.4   

Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der Differenz zwischen 

den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 

aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

4.3.5 

1Von dem nach den Nummern 4.3.1 bis 4.3.4 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächlichem 

Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte Aufwendungen aus 

dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments in Abzug zu bringen. 2Hierzu ist die auf Monatswerte 

umgerechnete, beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 

Verkehrsunternehmen oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister verkaufte Anzahl von Fahrkarten im 

Abonnement im bisherigen Tarifsortiment jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 zu 

ermitteln und daraus die Differenz zu bilden. 3Abonnements im Sinne von Satz 2 sind Zeitfahrkarten mit einer 

zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die 

von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 

mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich an denselben 

Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. 5Für jedes Ticket der so ermittelten Differenz ist jeweils ein 

Betrag von 1,20 Euro als Ersparnis im Ausgleich anzusetzen. 6Wird nachgewiesen, dass die tatsächlich 

ersparten  Vertriebsaufwendungen niedriger sind als bei der pauschalen Berechnung nach den Sätzen 2 

bis 5, darf auch der niedrigere Betrag als Ersparnis angesetzt werden. 7Hat ein Unternehmen den Vertrieb 

des Deutschlandtickets oder des bisherigen Tarifs an ein anderes Verkehrsunternehmen oder eine 

Verbundorganisation übertragen, sind die nach den Sätzen 2 bis 5 ermittelten Ersparnisse von diesem in 

Ansatz zu bringen. 

4.3.6   

Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 errechneten Minderungen abzüglich der Ersparten oder 

vermiedenen Aufwendungen gemäß Nummer 4.3.5 ist der ausgleichsfähige Betrag. 

4.3.7   

1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können 

die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger 

zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten 

Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2025 den Aufgabenträgern 

zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende 

Aufteilung vereinbaren. 

4.4   

Sofern Empfänger Abschlagszahlungen erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten 

Ausgleichsbetrag anzurechnen. 
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4.5   

Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die Verkehrsunternehmen 

des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket 

unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im Rahmen der Unterstützung zu leistende tatsächliche 

Aufwendungen einen Ausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 40 000 Euro je 

Verkehrsverbund. 

5.   Sonstige Bestimmungen  

5.1   

1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nr. 3 an Verkehrsunternehmen 

eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets einschließlich des 

Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 2Soweit die 

beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der 

Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 

Mindestanforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen. 3Der 

finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und 

Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 

Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung 

geltend gemacht werden. 4Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 

Überkompensationskontrolle. 

5.2   

1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser 

Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

5.3   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten für das 

Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des 

Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft 

aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem 

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e. V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. 

gebildete EAV-Clearingstelle bzw. bei Übergang dieser Funktion an die DTIX GmbH u. Co. KG gemeldet 

werden. 2Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des 

Folgemonats. 3Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende 

eines Monats. 4Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß den 

Bestimmungen dieser Richtlinien erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. 

Februar 2025; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren. 

5.4   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 2Dem Nachweis 

sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der 

Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2025 sowie eine Bescheinigung eines 

Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2025 im Haustarif beziehungsweise 
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nach BBDB beizufügen. 3Sofern Nachweise über den Soll-Fahrgeldeinnahmen zuzurechnende 

Zahlungsausfälle nach Nummer 4.3.1.1 geführt werden, sind diese ebenfalls beizufügen. 4Soweit ein 

Einzelnachweis gemäß Nummer 4.3.5 Satz 6 geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von 

Vertriebsaufwendungen durch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt  

bescheinigen zu lassen.  5Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 

2026 beizulegen. 6Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.5   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 3Die 

Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 

beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen. 

5.6   

Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. März 2027 die 

tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2025 nachzuweisen. 

5.7   

1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nr. 

4.3 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß Nr. 4.5 hinausgehen, sind vom 

Empfänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie 

in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige 

Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 
4Satz 3 gilt nicht für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

5.8   

Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn der 

Empfänger die Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt 

hat. 

6.   Verfahren  

6.1   

1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2025 zu stellen. 2Die 

Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung beziehungsweise 

Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten 

Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne 

der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die 

unterstützenden Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 

6.2   

1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die Bayerische 

Eisenbahngesellschaft mbH ist das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der 

Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3   
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Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der Nr. 4.3.1 sowie 

weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

6.4   

1Die Leistungsempfänger erhalten auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu beantragenden 

Billigkeitsleistung Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3. 2In den Fällen der Nr. 4 

reichen die Leistungsempfänger die Vorauszahlungen aus. 

6.4.1   

1Die Leistungsempfänger erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf Antrag eine erste 

Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das Jahr 2024 vorläufig für das Deutschlandticket 

gewährten Ausgleichsleistungen. 2Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2025 

über das DTBY Portal zu stellen. 3Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 

2025 wird auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. 4Die 

Antragsfrist, die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete 

Abwicklung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach den entsprechenden, durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY Portal. 5Die 

Abschlagszahlungen werden in monatlichen Tranchen jeweils ab dem 20. des Monats ausgezahlt. 6Der 

Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.2   

1Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger auf Antrag 

Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie 

folgt: 2Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats können 

Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. 3Hierzu ist die Anzahl der jeweils 

ausgegebenen gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 4Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je 

gemeldetem verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 5Der Betreiber des DTBY Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur 

Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.3   

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann im Einvernehmen mit dem Bayerische 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ergänzende Regelungen über Abschlagszahlungen treffen. 

6.5   

Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

6.6   

Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß Art. 91 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

7.   Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft und am 30. Juni 2027 außer Kraft. 

  

Dr. Thomas Gruber 

Ministerialdirektor 
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Anlagen   

Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, 

Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) ab dem 1. Januar 2025 

Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket in 

Bayern (2025)  



Anhang 1 zu Anlage 3: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 

Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

(Ermäßigungsticket) für das Jahr 2025 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2. Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat 

Bayern finanziert.   

3. Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden 

mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an 

Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in 

Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 



• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern 

liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses 

erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über 

die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen 

Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.  

• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

 



4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-

Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all 

jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort 

bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils 

aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren 

Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist 

von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige 

für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 

die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch 

unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, 

maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch 

kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, 

einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 

mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 

Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 

sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   



Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang 2 zu Anlage 3: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Unter enger Einbeziehung von Experten der Verkehrsverbünde, 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Kommunen wurde ein 

Vorgehen zur Umsetzung der Stufe 2 des Leipziger Modells der Einnahmeaufteilung des 

Deutschlandtickets in Bayern erarbeitet. Dieses Vorgehen gilt ausschließlich für die Stufe 2 

des Leipziger Modells im Jahr 2025 und ist keine Vorfestlegung für die künftige Gestaltung 

der Einnahmeaufteilung beim Deutschlandticket. 

A. Grundsätzliches 

Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets als bundesweit gültiges Tarifprodukt für den 

Nahverkehr durch die Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortlichen Aufgabenträger 

verpflichtet die Allgemeinverfügung alle Tarifgeber bzw. Unternehmen im Geltungsbereich der 

Allgemeinverfügung auf die Anwendung eines gemeinsamen Aufteilungsverfahrens für das 

Deutschlandticket. Das anzuwendende Aufteilungsverfahren umfasst alle Einnahmen aus 

dem Deutschlandticket sowie alle Einnahmen aus den bundesweit geltenden 

kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des Deutschlandtickets (u.a. Jobticket 

und Semesterticket). Dazu zählen sämtliche Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der 

Höhe des festgelegten Preises des Deutschlandtickets. Das Bayerische Ermäßigungsticket 

ist bei der Einnahmeaufteilung wie ein reguläres Deutschlandticket zu behandeln.  

Für eine bundesweit funktionierende Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist es 

wesentlich, dass bundesweit sämtliche vom Deutschlandticket betroffenen Verkehre und 

Kundenvertragspartner beim Vertrieb des Deutschlandtickets an der Einnahmeaufteilung für 

das Deutschlandticket teilnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein und es daher zu 

Verwerfungen kommen, kann eine kurzfristige Anpassung oder ein Aussetzen der Stufe 2 der 

Einnahmeaufteilung in Bayern durch das zuständige Staatsministerium erforderlich sein.  

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der Zeitpunkt, zu dem die Stufe 2 des Leipziger Modells und damit das Vorgehen in dieser 

Anlage in Kraft tritt, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und 

wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) veröffentlicht 

(Nummer 2.2 Satz 4 der Allgemeinverfügung). 

2. Umsatzsteuer  

Die Einnahmeaufteilung erfolgt mit den Bruttofahrgelderlösen. Die umsatzsteuerrechtliche 

Behandlung erfolgt nach der Einnahmeaufteilung durch das Unternehmen, dem die Erlöse 

aus der Einnahmeaufteilung zugeschieden werden.  

3. Vertriebsregelung 

Für Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des 

Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für Deutschlandtickets, 

Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind von den oben genannten 

Fahrgeldeinnahmen abzuziehen und gehen nicht in die Einnahmeaufteilung nach dieser 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=bayern.de&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYmF1ZW4uYmF5ZXJuLmRlL21pbi92ZXJrZWhyc21pbmlzdGVya29uZmVyZW56L2luZGV4LnBocA==&i=NjIzYzllYTFhYmMzNjQxMGU4MzYzMzYz&t=RDVjRlpWMlFTcjVWN2V5TmJSTUsxbG5DOUJaV0JmdzhETWZTcHVFMjdEST0=&h=105bfec3b41549b3984831ed1a1c8307&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVaLfi7_uXWUjk4CBFWRL2iUxABh9cmFE7sU2bxCQY9YE-hWiMAIYnB_W8-piGIs1JE


Anlage ein. Hiervon unberührt sind Regelungen zur Vertriebsvergütung innerhalb der 

Tariforganisation.  

4. Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung und dem bundesweiten 

Zahlungsausgleich  

Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung sollen Tariforganisationen sein. Dies sind im 

Regelfall die Stellen, die in den Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften durch 

(verbund-)interne Regelungen mit der Umsetzung des Tarifs beauftragt sind und die die 

Einnahmeaufteilung im jeweiligen Verbund bzw. der Tarifgemeinschaft vollziehen. Dies trifft 

im Regelfall insbesondere auf Verbundgesellschaften zu. Tariforganisation kann auch ein 

Unternehmen mit Haustarif sein. Die an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 

teilnehmenden Akteure müssen abstimmen, welche Stelle(n) bzw. Verkehrsunternehmen für 

die jeweiligen Akteure am bundesweiten Zahlungsausgleich teilnehmen und wie die 

Zahlungen für den bundesweiten Ausgleich in die jeweilige Einnahmeaufteilung einfließen. 

Durch eine Zusammenarbeit können die Anzahl der Teilnehmenden an dem bundesweiten 

Ausgleich reduziert und die Verteilung der Einnahmen passgenauer für die Bedürfnisse vor 

Ort gestaltet werden. Insbesondere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen in 

Verbunderweiterungsgebieten bzw. Gebieten für Verbundneugründungen sollten zur 

Umsetzung der Stufe 2 bereits jetzt mit dem zukünftigen Verbund zusammenarbeiten bzw. 

Einnahmeaufteilungsregelungen innerhalb der Gruppe der Verbundneugründung beschließen 

und umsetzen.    

5. Balanceschublade und PLZ-Ausland  

Alle auf die Akteure in Bayern zu verteilenden Einnahmen für das Deutschlandticket werden 

in einem einheitlichen System verteilt. Eine eigene Verteilung für die auf Bayern entfallenden 

Einnahmen aus der Balanceschublade ohne zugeordnete PLZ oder mit PLZ aus dem Ausland 

erfolgt nicht.  

Die auf Bayern entfallenden Einnahmen ohne bayerische PLZ werden als prozentualer 

Zuschlag auf die Verteilmasse der Einnahmeaufteilung mit bayerischen Postleitzahlen 

aufgeschlagen. Somit erfolgt die Verteilung der Einnahmen ohne bayerische PLZ im gleichen 

Verhältnis wie die Verteilung der Einnahmen mit bayerischer PLZ. 

B. Konkrete Umsetzung 

Die Einnahmeaufteilung wird wie folgt umgesetzt: 

6. Technische und organisatorische Umsetzung  

Die Tariforganisationen und die Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich 

(Zahlstelle) müssen sich zur Umsetzung der Einnahmeaufteilung im entsprechenden 

Unterportal des DTBY-Portals registrieren und dort die erforderlichen Informationen bis 

spätestens 15. Januar 2025 einpflegen. Hierzu gehören unter anderem jeweils Informationen 

zum Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich, Angaben, ob der verbundinterne 

Schienenpersonennahverkehr in die Verbund-Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 

integriert ist, Zuordnung zu den von den Verkehren in dem Tarif abgedeckten Postleitzahlen 

(auch anteilig möglich) sowie Verteilschlüssel bei überlappenden Postleitzahlen.  

 



7. Rechtliche Umsetzung  

Die durch die Allgemeinverfügung zur Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichteten 

Verkehrsunternehmen sind zur Teilnahme an der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket verpflichtet. Diese Pflicht zur Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung umfasst auch den Abschluss eventuell notwendiger Vereinbarungen zur 

praktischen Umsetzung der Einnahmeaufteilung, insbesondere mit der D-Tix GmbH& Co. KG 

und den an der Einnahmeaufteilung Teilnehmenden. Die Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung kann anstatt durch das Verkehrsunternehmen selbst auch durch von ihm 

oder durch Satzung bestimmte Tariforganisationen erfolgen, soweit dieses Vorgehen den 

Vorgaben der bundesweiten Vereinbarung entspricht und dort zugelassen ist (z.B. 

Übertragung auf einen Verkehrs- und Tarifverbund). Die Teilnahme an dem bundesweiten 

Zahlungsausgleich erfolgt durch das Verkehrsunternehmen selbst oder eine oder mehrere 

Zahlstellen in den Tariforganisationen. Die Vorgaben des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 

(ZAG) sind hierbei einzuhalten. Die bundesweite rechtliche Vereinbarung beinhaltet 

insbesondere die konkreten Zahlungsfristen und Vorgaben zur Umsetzung des bundesweiten 

Zahlungsausgleichs.   

8. Verteilungsparameter  

Die Verteilungsparameter der Einnahmeaufteilung ergeben sich wie folgt: 

a) DTV-Anteil (Überregionaler SPNV / DTV)  

Der überregionale SPNV / SPNV im Deutschlandtarif (DTV-Anteil) erhält einen Anteil von 

jedem Deutschlandticket, das Bayern in der bundesweiten Einnahmeaufteilung zugeschieden 

wird. 

Der DTV-Anteil ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Verkehre im DTV an den durch 

das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen (Solleinnahmen 2024) im Verhältnis zu den 

in Gesamtbayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen. Hierzu werden von 

den Gesamtsolleinnahmen 2024 in Bayern, sowie den Solleinnahmen im DTV 2024 jeweils 

die entsprechenden Fahrgeldeinnahmen ohne Deutschlandticket („Restsortiment“) subtrahiert 

und ins Verhältnis gesetzt.  

Eine erläuternde Berechnung mit fiktiven Werten befindet sich in Anhang 1. 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten werden aus den vorläufigen und auf Prognosen 

basierenden Anträgen der Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 2024 im DTBY-Portal zum 

Stichtag 1. Dezember 2024 generiert. Der DTV-Anteil wird einmalig für das gesamte Jahr 

2025 ermittelt, monatlich auf die Deutschlandticket-Einnahmen angewandt (vgl. 8.b und 8.c) 

und im DTBY-Portal veröffentlicht.   

b) Schülerinnen und Schüler mit Deutschlandticket mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges  

Da der Erwerb des Deutschlandtickets durch die öffentliche Hand für die Nutzung des 

regelmäßigen Schulweges erfolgt, werden die Einnahmen aus diesen von den 

Schulaufwandsträgern vor Ort erworbenen Deutschlandtickets mit einem Anteil von 90 

Prozent an den Einnahmen der örtlichen Tariforganisation zugewiesen. 10 Prozent dieser 

Einnahmen erhalten die Unternehmen im DTV für den überregionalen Anteil und die 

Schülerbeförderung im SPNV. Der Anteil kommt als bayernweiter Durchschnitt einheitlich für 



alle Deutschlandtickets von Schülerinnen und Schülern mit Beförderungsanspruch im 

Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges zum Tragen. 

Um dies umzusetzen, werden bis zum 15. Januar 2025 über die Schulwegkostenträger die 

von diesen erworbenen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler mit 

Beförderungsanspruch bei der Kostenfreiheit des Schulweges für den Monat Oktober 2024 

geordnet nach Postleitzahl erhoben. Spätere Korrekturen der Meldungen durch die 

Schulwegkostenträger sind bis zum 15. des jeweiligen Monats gegenüber der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft möglich.  

Diese erhobene Anzahl der Deutschlandtickets je Postleitzahl wird monatlich direkt 

entsprechend dem oben genannten Schlüssel mittels der Postleitzahl auf die 

Tariforganisationen verteilt. Liegt die Anzahl der erhobenen Deutschlandtickets für 

Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch bei einer Postleitzahl über den an die 

D-Tix gemeldeten Verkäufen bei dieser Postleitzahl, so sind die an die D-Tix gemeldeten 

Verkäufe maßgeblich.  

Im August 2025 wird aufgrund der Sommerferien die Anzahl der Deutschlandtickets durch die 

Schulwegkostenträger auf null gesetzt.    

c) Weitere Deutschlandtickets  

Die Verteilung der weiteren Deutschlandtickets beinhaltet: 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen  

3. Verteilung DTV-Anteil  

 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

Die weiteren Einnahmen aus dem Deutschlandticket werden nach den Postleitzahlen der 

jeweiligen Deutschlandtickets (anteilig) den Tariforganisationen zugeordnet.  

 

2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen 

Ordnen sich einer Postleitzahl mehrere Tariforganisationen zu, so ergibt sich folgende 

Aufteilung der Einnahmen aus dieser Postleitzahl:  

• Primär ist von den Tariforganisationen eigenständig ein angemessener 

Aufteilungsschlüssel zu vereinbaren und bis spätestens 15. Januar 2025 im DTBY-

Portal zu hinterlegen. Dies kann insbesondere auf Basis des Alteinnahmeanteils oder 

lokal vorhandenen Nutzungsdaten erfolgen.   

• Wenn keine Einigung möglich ist, so wird ein Schlüssel unter Beteiligung der 

betroffenen Tariforganisationen von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Im Regelfall 

basiert dieser auf den Nutzplatzkilometern, die in den Verkehren, in denen das 

Deutschlandticket gilt, auf dem Gebiet dieser Postleitzahl von denen einzelnen 

Tariforganisationen erbracht werden.  

 

 



3. Verteilung DTV-Anteil  

Von allen einer Tariforganisation zugewiesen Einnahmen aus dem Deutschlandticket geht ein 

Teil an die Verkehre im DTV, bayernweit pro Monat in der Höhe des unter a) ermittelten DTV-

Anteils. 

Der monatliche DTV-Anteil von den einer Tariforganisation nach Postleitzahlen zugewiesenen 

Einnahmen aus dem Deutschlandticket setzt sich wie folgt zusammen:  

• DTV-Anteil aus Schülerbeförderung (vgl. 8.b) 

• DTV-Anteil für weitere Deutschlandtickets: Unterschiedlich hoher Anteil für den DTV 

je nach Zuordnung zu einer von zwei Kategorien für die Tariforganisationen. Die 

Ermittlung für die Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile der beiden 

Kategorien wird unten dargestellt.  

Um den jeweiligen Anteil der Kategorien zu ermitteln, werden alle Tariforganisationen außer 

dem DTV im DTBY-Portal vom Freistaat in eine von den beiden nachfolgenden Kategorien 

eingeordnet:  

• Kategorie 1 „Tariforganisation mit SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV in der Einnahmeaufteilung des Verbundes 

berücksichtigt wird und bei dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen für diesen 

Binnenverkehr des SPNV Einnahmen im Verbund zugeschieden bekommen. 

 

• Kategorie 2 „Tariforganisation ohne SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV nicht an der lokalen Einnahmeaufteilung 

partizipiert. 

Deckt eine Tariforganisation für die Einnahmeaufteilung im Deutschlandticket sowohl 

Regionen in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2 ab, so erfolgt eine anteilige Zuordnung der 

Tariforganisationen entsprechend den betroffenen Postleitzahlen in die jeweilige Kategorie. 

Der DTV-Anteil je Kategorie ist aufgrund der laufenden Änderungen im Kaufverhalten variabel 

und wird monatlich neu berechnet. 

Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile je Kategorie: 

Die Ermittlung des Verhältnisses des DTV-Anteils zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 

erfolgt einmalig für EAV Stufe 2 in 2025 auf Basis der Erhebung von Pendlerdaten des 

Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 und wird im DTBY-Portal 

veröffentlicht.  

Die Ermittlung der Pendlerströme erfolgt pro kategorisierter Tariforganisation, die gesamthaft 

pro Kategorie ins Verhältnis gesetzt werden. Hierzu wird der Anteil der Pendler von innerhalb 

nach außerhalb einer Tariforganisation ermittelt. Die Anzahl der Auspendler aus der 

Tariforganisation wird der Gesamtanzahl der Pendler der Erwerbsbevölkerung (Summe aus 

Binnenpendlern und Auspendlern) der Tariforganisation gegenübergestellt. Bei 

Tariforganisationen ohne Integration des Binnenverkehrs in den SPNV wird als räumlicher 

Umgriff des Tarifs der jeweilige Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde herangezogen. Die 

Hochrechnung pro Kategorie erfolgt durch Aufsummierung der einzelnen Werte pro 



Tariforganisation. Die daraus resultierenden prozentualen Anteile je Kategorie werden ins 

Verhältnis gesetzt, sodass als Referenz der Verhältniswert herangezogen werden kann.  

 

Eine Formel und eine erläuternde Berechnung befinden sich in Anhang 2.  

 

C. Geltungsdauer / Revision  

Die Verteilung der Deutschlandtickets nach diesem Verfahren, insbesondere für Schülerinnen 

und Schüler mit Beförderungsanspruch, soll sachgerecht überprüft und eine erforderliche 

Anpassung zum Schuljahresbeginn 2025/26 insbesondere bezüglich folgender Aspekte 

erfolgen:  

• Entwicklung des 365-Euro-Tickets oder vergleichbare wesentliche 

Tarifveränderungen 

• Bessere Datenlage zu der Aufteilung der Schülerkarten auf aÖPNV und SPNV “vor 

Deutschlandticket” und sich daraus ggf. ergebender Anpassungsbedarf der zum Start 

festgesetzten Verteilung.   

 

Eine Änderung in dem Verfahren der Einnahmeaufteilung erfolgt durch Änderung dieser 

Anlage.  
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Allgemeinverfügung  

(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) 

des Landkreises Rosenheim 

über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubil-
dende zum 10. Dezember 2023 als Höchsttarif  

 

Hintergrund 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) haben beschlossen, 
das zum 1. August 2020 im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schülerinnen, Schü-
ler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahres-
ticket ab dem 1. August 2023 als Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der Überlegungen für 
dieses neue Angebot war den Schülern und Auszubildenden ein preisgünstiges Angebot anzu-
bieten, um zum einen diese Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individual-
verkehr (MIV) zu entlasten.  

Zum 10. Dezember 2023 sind der Landkreis Miesbach, der Landkreis Rosenheim, die kreisfreie 
Stadt Rosenheim sowie der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem südlichen Landkreisteil 
dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund beigetreten, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab 
dem 10. Dezember 2023 in diesen Landkreisen und Landkreisteil sowie der kreisfreien Stadt Ro-
senheim den Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wurde zum 10.Dezem-
ber 2023 das 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in diesen 
Geltungsbereichen eingeführt.  

Zum 1. Januar 2025 treten der Landkreis Landsberg und der Landkreis Weilheim-Schongau mit 
den lokalen Aufgabenträgern Penzberg, Schongau und Weilheim i. OB dem Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund bei, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 1. Januar 2025 in diesen 
Landkreisen den Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wird zum 1. Januar 
2025 das 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in diesen Gel-
tungsbereichen eingeführt. 

Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau stel-
len weiterhin eine angemessene Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschafts-
tarif, die aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif resultieren, sicher.  

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
wie bisher sicherzustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen 
an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeits-
gebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/20071 in Form 
einer Allgemeinverfügung erlassen. 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES 

Anlage 3 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 27.12.2024 des Landkreises Rosenheim
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Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die MVV GmbH auf 
Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser All-
gemeinverfügung ist und von der Gesellschafterversammlung der MVV GmbH am 12. Mai 2020 
beschlossen und am 16. September 2022, am 23. November 2023 sowie am 6. Dezember 2024 
fortgeschrieben wurde. 

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt der Landkreis Rosenheim zur Änderung der 
Allgemeinverfügung vom 29. Dezember 2023 die nachstehende Allgemeinverfügung, durch die 
das 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende als Teil des MVV-Ge-
meinschaftstarifes weiterhin festgesetzt wird: 

 

Allgemeinverfügung: 

1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allgemeinen öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG zum 10. Dezember 2023 als Höchst-
tarif für alle Auszubildenden im Sinne der Definition der bezugsberechtigten Personen des 
365-Euro-Ticket MVV in Anlage 1 (im Folgenden Auszubildende genannt) im Sinne von Art. 
3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung umfasst die Beförderung von Auszubildenden im MVV-Gemeinschaftstarif. Der 
sachliche und geografische Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist das Zuständig-
keitsgebiet des Landkreises Rosenheim in Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemeinen 
ÖPNV, für die der MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV An-
wendung findet. Das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Rosenheim umfasst sein geogra-
fisches Gebiet. 

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungsgebiet des MVV-Gemeinschaftstarifs 
Verkehrsleistungen im ÖPNV erbringen und den Höchsttarif anwenden, haben ab dem 1. Ja-
nuar 2024 einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die spezifischen finanziellen Nach-
teile, die den Verkehrsunternehmen aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als 
Höchsttarif erwachsen. Die Höhe der Ausgleichsleistungen richtet sich nach der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf den Betrag beschränkt, der dem 
finanziellen Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO (EG) 1370/2007 aufgrund 
der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht.  

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven 
und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Verkehrsunternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß Zif-
fer 1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nachweis 
darüber zu führen, dass die empfangenen Ausgleichsleistungen zu keiner Überkompensation 
im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 in Verbindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 

 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).  
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geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach Maßgabe der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH in der jeweils gültigen Fassung (An-
lage 2).  

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die kreis-
freie Stadt Rosenheim sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, 
Starnberg und Weilheim-Schongau) stellen gemeinsam zur Finanzierung des Ausgleichs 
nach Ziffer 2 aller Allgemeinverfügungen einen Gesamtausgleichsbetrag zur Verfügung, der 
entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben 
wird und in Abhängigkeit von etwaigen Verbundraumerweiterungen steht; Details sind der 
Anlage 2 zu entnehmen. Die Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Rosenheim, 
die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg und Weilheim-
Schongau stellen hiervon insgesamt einen anteiligen Finanzierungsbetrag in Höhe von einem 
Drittel an der Gesamtfinanzierung (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) zur Verfügung. 
Die Verteilung dieses Betrages auf die Landeshauptstadt München und die Landkreise erfolgt 
nach Maßgabe der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der Landkreis 
Rosenheim geht davon aus, dass der Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Verkehrs-
unternehmen einen angemessenen Ausgleich für die spezifischen Nachteile im MVV aus der 
Einhaltung der Tarifpflicht zu gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung der 
Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 2 b) VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich 
während der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung zeigen, dass der Gesamtausgleichsbe-
trag hierfür nicht ausreicht, wird der Landkreis Rosenheim gemeinsam mit den übrigen Auf-
gabenträgern im MVV geeignete Maßnahmen (beispielsweise eine Anpassung der Allgemein-
verfügung oder des Gesamtausgleichsbetrags) prüfen, wie er der vorgenannten Zielsetzung 
gerecht werden kann. Gleiches gilt entsprechend bei einer Verbundraumerweiterung des 
MVV während der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung. In diesem Fall wird der Landkreis 
Rosenheim gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV darauf hinwirken, dass 
auch neu hinzutretende Aufgabenträger eine gleichlautende Allgemeinverfügung erlassen 
und dass die „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ fortgeschrieben wird. 

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand derer die Ausgleichslei-
stung berechnet wird, die operative Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, 
die Führung von Nachweisen durch die Verkehrsunternehmen und die Rückforderung von 
Ausgleichleistungen unter Einbindung der MVV GmbH richten sich nach der „Finanzierungs-
richtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2).  

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Rosenheim bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-
setz). Die Verpflichtung nach Ziffer 1 tritt zum 10.Dezember 2023 in Kraft.  

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2025 außer Kraft. Sie kann durch Allgemeinverfü-
gung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Der Landkreis Rosenheim wird gemein-
sam mit den anderen Aufgabenträgern im MVV bis zum 31. Juli 2025 über eine Nachfolgere-
gelung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um auch nach dem 31. Juli 2025 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung durch die 
Verkehrsunternehmen unter Geltung des MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen.  

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung:  
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Anlage 1: Die jeweils gültigen Beförderungs- und Tarifbestimmungen des MVV (abruf-
bar unter https://www.mvv-muenchen.de/tarif)  

Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (abrufbar unter 
https://www.mvv-muenchen.de/av) 

Fortschreibungen und Änderungen an der Anlage 2 werden als Änderung dieser Allge-
mein-verfügung nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG öffentlich bekannt gegeben. 

 

Gründe: 

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München, der Stadtrat der kreisfreien 
Stadt Rosenheim sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebers-
berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, 
Starnberg und Weilheim-Schongau haben der Einführung und Fortführung des 365-Euro-Ticket 
MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen Angebotes nach den Prognosen der MVV 
GmbH, zu kalkulatorischen Mindereinnahmen von bis zu 26,94 Millionen Euro bis zum 31. Juli 
2025 (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) führen kann und somit nicht ohne Ausgleichslei-
stungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), haben der 
Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München, der Stadtrat der kreisfreien  Stadt 
Rosenheim sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starn-
berg und Weilheim-Schongau beschlossen, den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür ab 
dem 1. Januar 2025 einen wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Höhe von 26,94 Millionen Euro 
für das Jahr 2025 zu gewähren, der Betrag von 26,94 Millionen Euro kann entsprechend der 
Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben werden. Die Höhe des 
jeweils aktuellen Gesamtausgleichsbetrages ergibt sich aus der jeweils aktuellen Finanzierungs-
richtlinie. 

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Verbundverkehrs-
unternehmen im MVV erlässt der Landkreis Rosenheim in seiner Funktion als Aufgabenträger für 
den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG 
zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räumlichen Zu-
ständigkeitsbereich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 eine Allgemeine 
Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarif 
als Höchsttarif für alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung geht über die in 
Art. 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 BayÖPNVG enthaltene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung hinaus und 
im Rahmen des Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzierung aufgrund Ausgleichsleistun-
gen nach Art. 24 BayÖPNVG und nach dieser Allgemeinverfügung vermieden.  

Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maßgabe der VO (EG) 
1370/2007 durch eine transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel an die Ver-
kehrsunternehmen und eine auf den finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht be-
schränkte Gewährung von Ausgleichsleistungen.  
  

https://www.mvv-muenchen.de/tarif
https://www.mvv-muenchen.de/av
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München in 80335 
München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen.  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
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